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¥ Einleitung

Den Interessenvertretungen der Arbeitnehmerlnnen ist es ein besonderes An-
liegen, dass Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderun-
gen gleichermaBen am beruflichen Leben teilhaben kdnnen. Frauen und
Manner mit Behinderungen sind am Arbeitsmarkt oft mit Barrieren, Vorurteilen
und auch Diskriminierungen konfrontiert. Qualitativ hochwertige, kontinuierli-
che und sozialversicherungspflichtige Arbeitspldtze sind aber essenziell: Sie sind
Voraussetzung dafir, dass Menschen mit Behinderungen selbstandig und selbst-
bestimmt ihren Lebensunterhalt aufbringen kénnen, und sie ermdglichen damit
die gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft.

«Inklusion" ist der Begriff, mit dem die UN-Konvention iiber die Rechte von
Menschen mit Behinderungen dies auf den Punkt bringt. Dieser Begriff wird
daher auch im vorliegenden Skriptum immer wieder vorkommen. Fiir Osterreich
ergibt sich durch die Ratifizierung der UN-Konvention eine ganze Reihe von Ver-
pflichtungen, wie etwa Sorge dafiir zu tragen, dass alle Frauen und Manner mit
Behinderungen die Mdglichkeit haben, sich beruflich entfalten zu konnen. Wich-
tig ist, dass Menschen mit Behinderungen die Chance einer Anstellung bekom-
men und am passenden Arbeitsplatz ihre Motivation und Leistungsbereitschaft
einsetzen koénnen.

Bei der Inklusion in die Arbeitswelt ist oftmals Unterstiitzung wichtig. Diese
kann einerseits auBerbetrieblich durch das Arbeitsmarktservice, das Sozial-
ministeriumservice und seine Angebote, insbesondere aus dem Netzwerk
Berufliche Assistenz (s. dazu www.neba.at), oder andere Einrichtungen erfol-
gen, anderseits leisten auch innerbetriebliche Instrumentarien wie Betriebsrat
und Behindertenvertrauensperson einen groBen Beitrag zur Gleichstellung
von Arbeitnehmerlnnen mit Behinderungen im Betrieb. Das vorliegende Skriptum
zielt darauf ab, die Vertretungsorgane der Belegschaft dabei zu unterstiitzen. Es
gibt einen Uberblick tiber die rechtlichen Bestimmungen fiir Menschen mit Be-
hinderungen im Arbeitsleben. Fir weitergehende Beratungen stehen die fach-
kundigen Referentinnen der Gewerkschaften und der Kammer fir Arbeiter und
Angestellte sowie die Mitarbeiterlnnen der Angebote aus dem Netzwerk Berufli-
che Assistenz zur Verfligung.



Menschen mit Behinderungen machen nach einer Schatzung der EU-Kommis-
sion etwa ein Sechstel der Gesamtbevdlkerung im erwerbsfahigen Alter aus.
Dabei handelt es sich um Frauen und Méanner, die entweder von Geburt an eine
Behinderung haben oder im Laufe des Arbeitslebens durch chronische Erkran-
kungen oder (Arbeits-)Unfélle eine Behinderung bekommen haben. Mit anderen
Worten, jeder und jede kann jederzeit davon betroffen sein. Es ist ein gesell-
schaftspolitisches Anliegen, auf eine Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rungen hinzuwirken!



Uberblick iiber wichtige
4 rechtliche Regelungen

I. Das Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) regelt sehr umfangreich die
Stellung der Arbeitnehmerlnnen mit Behinderungen im Betrieb. Das Skriptum
gibt in erster Linie jene Regelungen des Gesetzes wieder, die flir die Behinderten-
vertrauensperson (Stellvertreterln) in der praktischen Anwendung bedeutsam

sind.

Es lasst sich grob in folgende Themenbereiche gliedern:

® Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt

Geltungsbereich des BEinstG

Einstellungspflicht des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin
Entgeltschutz

Diskriminierungsschutz in der Arbeitswelt

Beendigung des Arbeitsverhaltnisses - Kiindigungsschutz
Naheres dazu siehe Seite 10 ff

® Die Behindertenvertrauensperson

Wer ist das?

Die Wahl der Behindertenvertrauensperson

Die Aufgaben der Behindertenvertrauensperson

Personliche Rechte und Pflichten der Behindertenvertrauensperson
Musterbetriebsvereinbarung zur Verwirklichung der Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen im Betrieb

Naheres dazu siehe Seite 26 ff

® Forderprogramme zur beruflichen Inklusion sowie andere Begiinstigun-
gen fiir Menschen mit Behinderungen

Die besondere Firsorgepflicht des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin
FordermaBnahmen zur beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung

Andere Beglinstigungen

Naheres dazu siehe Seite 58 ff



Il. Regelungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen sind noch in
anderen Gesetzen enthalten. Die wichtigsten sollen hier kurz vorgestellt werden:

¢ Das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG)

Das BGStG regelt den Diskriminierungsschutz von Menschen mit Behinderun-
gen auBerhalb der Arbeitswelt, d. h. ,im taglichen Leben".

N3heres dazu siehe Seite 64 ff

¢ Das Bundesbehindertengesetz (BBG)

In einer Novelle zum BBG wurde eine Anwaltschaft fiir Gleichbehandlungsfragen
fir Menschen mit Behinderungen (Behindertenanwaltschaft) geschaffen. Der
Behindertenanwalt/Die Behindertenanwiltin ist zustidndig fir die Beratung
und Unterstlitzung von Personen, die sich aufgrund ihrer Behinderung diskrimi-
niert fihlen.

e Das Sozialministeriumservicegesetz

Mit der Anderung des Bundessozialamtsgesetzes (nunmehr Sozialministerium-
servicegesetz) wurde das Sozialministeriumservice (vormals Bundessozialamt)
auch zustdndig fiir Schlichtungsverfahren im Zusammenhang mit dem Diskrimi-
nierungsschutz aufgrund Behinderung.

e Die UN-Konvention iiber die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Am 30. Mdrz 2007 unterzeichnete Osterreich die UN-Konvention Giber die Rechte
von Menschen mit Behinderungen, im darauffolgenden Jahr ist sie in Kraft ge-
treten. Die UN-Konvention besagt, dass ,alle Menschenrechte und Grundfreihei-
ten allgemein giltig und unteilbar sind” und dass Menschen mit Behinderungen
.der volle Genuss dieser Rechte und Freiheiten ohne Diskriminierung garantiert
werden muss”.
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Menschen mit Behinderungen

in der Arbeitswelt

Das Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) ist das zentrale Gesetz fir die be-
rufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt.

® Fiir welche Arbeitnehmerlnnen hat das BEinstG Giiltigkeit?

a) Personen mit einem Grad der Behinderung unter 50 %

Seit 1. 1. 2006 finden zentrale Bestimmungen des BEinstG - wie beispiels-
weise die Regelungen zum Diskriminierungsschutz - auch auf Personen
Anwendung, die keinen bestimmten Grad einer Behinderung festgestellt
haben. Voraussetzung ist, dass der/die Arbeitnehmerin eine Behinderung
hat. Ein Nachweis ist im Gesetz nicht vorgesehen, kdnnte aber im konkreten
Anlassfall unterstitzend sein. Als Nachweis kommt z. B. ein Steuerfreibet-
ragsbescheid oder ein Behindertenpass in Frage. Auch das Vorliegen einer
bestimmten Staatsblirgerschaft ist nicht erforderlich.

b) Personen mit einem Grad der Behinderung von 50 % oder mehr
Das Gesetz kennt den Begriff beglinstigte behinderte Menschen. Das sind
Personen, die nachweislich einen Grad der Behinderung im AusmaB von
50 % oder mehr haben und dem Personenkreis der beglinstigt Behinderten
angehoren wollen.

Diese Zuerkennung zum Kreis der beglinstigten behinderten Menschen erfolgt
auf Antrag mittels Bescheid durch die zustandige Landesstelle des Sozial-
ministeriumservice (vormals Bundessozialamt). \Voraussetzungen sind neben
der Antragstellung durch die betroffene Person ein vom Arztlichen Dienst des
Sozialministeriumservice aufgrund der Einschatzungsverordnung festgestellter
Grad der Behinderung von 50 % oder mehr sowie die Osterreichische Staatsbiir-
gerschaft. Osterreichischen Staatsbiirgerinnen sind gleichgestellt: Unionsbiirge-
rinnen, EWR-Biirgerinnen und Schweizer Blirgerlnnen sowie deren Familienan-
gehorige und langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehorige sowie de-
ren Familienangehdrige. Auch anerkannte Fliichtlinge kdnnen einen Antrag stel-
len.

Der Grad der Behinderung wird aufgrund eines drztlichen Sachverstindigen-
gutachtens festgesetzt. Die Behinderung wird dabei nicht als Beeintrachtigung



auf den konkreten Arbeitsplatz bezogen, sondern es wird gepriift, wie sich die

Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt auswirkt.

O

Beispiel:

Einem/Einer BilanzbuchhalterIn mit einer Querschnittlihmung wird durch Fest-
stellungsbescheid ein Grad der Behinderung von 100 % zuerkannt. Auf die Td-
tigkeit als Bilanzbuchhalterln hat die Querschnittldhmung jedoch keine Auswir-
kung. Der Grad der Behinderung trifft keine Aussage iiber die konkrete Leis-
tungsfahigkeit an einem bestimmten Arbeitsplatz!

Gegen den Bescheid des Sozialministeriumservice kann die betroffene Person Be-
schwerde erheben. Bereits vor Bescheiderlassung durch das Sozialministerium-
service hat der/die Antragstellerin Gelegenheit zur Stellungnahme zum Ergebnis
des Verfahrens. In der Regel entfaltet er seine Wirksamkeit mit Antragstellung,
also riickwirkend mit dem Tag des Einlangens des Antrags beim Sozialministe-
riumservice.

Wird aufgrund eines Bescheides der gesetzlichen Unfallversicherung oder eines
Urteils eine Minderung der Erwerbsfahigkeit im AusmalB von mindestens 50 %
festgestellt, dann gehoren diese Personen ex lege zum Kreis der begiinstigten be-
hinderten Menschen. Die Zugehdérigkeit erlischt, wenn nicht innerhalb von drei
Monaten ab Rechtskraft des Bescheides oder des Urteils gegenliber dem Sozial-
ministeriumservice eine Erkldrung abgegeben wird, weiterhin dem Kreis der be-
gunstigten behinderten Personen angehdren zu wollen.

Nach einem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes aus dem Jahr 2011 kann
auf die Beglinstigteneigenschaft verzichtet werden. d. h., eine begtinstigte behin-
derte Person hat das Recht, bei der zustdndigen Landesstelle des Sozialministe-
riumservice einen Feststellungsbescheid zu beantragen, dass sie nicht mehr dem
Kreis der beglinstigten behinderten Menschen angehért.

11
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Menschen mit Behinderungen

in der Arbeitswelt

e Einstellungspflicht des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin

Jede/r Arbeitgeberln, der/die im Bundesgebiet 25 oder mehr Arbeitnehmerinnen
beschaftigt, hat auf je 25 Arbeitnehmerlnnen mindestens eine begiinstigte
behinderte Arbeitnehmerin/einen begiinstigten behinderten Arbeitnehmer
einzustellen. Unter bestimmten Voraussetzungen kénnen beglinstigte behinderte
Arbeitnenmerlnnen auch ,doppelt" beriicksichtigt werden (§ 5 BEinstG: blinde
Personen, Arbeitnenmerinnen, die einen Rollstuhl beniitzen etc.). Kommen Ar-
beitgeberinnen ihrer Beschaftigungspflicht nicht nach, ist flr jede nicht besetzte
Pflichtstelle eine Ausgleichstaxe zu bezahlen. Die Hohe der Ausgleichstaxe ist
unter Ankntipfung an die Anzahl der insgesamt beim Arbeitgeber/oei der Arbeit-
geberin beschaftigten Arbeitnehmerinnen gestaffelt und unterliegt gemaB § 9
Abs. 2 BEinstG einer jahrlichen Valorisierung: Sie betragt flr das Jahr 2024 fiir
Arbeitgeberinnen, die 25 bis 99 Arbeitnehmerinnen beschéftigen, € 320,- pro
Monat pro nicht besetzter Pflichtstelle. Fir Arbeitgeberlnnen, die 100 oder mehr
Arbeitnehmerlinnen beschaftigen, belduft sich die Ausgleichstaxe auf € 451,- und
flir Arbeitgeberlnnen, die 400 oder mehr Arbeitnehmerlnnen beschaftigen, auf
€ 477~ pro Monat pro nicht besetzter Pflichtstelle. Sie flieBt dem Ausgleichstax-
fonds zu, der vom Bundesministerium fiir Soziales, Gesundheit, Pflege und Kon-
sumentenschutz verwaltet wird. Aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds wer-
den Forderungen fir die berufliche Teilhabe von Arbeitnehmerinnen mit Behin-
derungen gewahrt.

Bei Beschaftigung von begiinstigten behinderten Arbeitnehmerinnen bestehen
auch Steuerbegiinstigungen fiir Arbeitgeberlnnen: Neben dem Wegfall der
Ausgleichstaxe sind fiir beglinstigte behinderte Arbeitnehmerlnnen keine Kom-
munalsteuer, kein Dienstgeberbeitrag nach dem Familienlastenausgleichsgesetz,
kein Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag und keine U-Bahn-Steuer in Wien zu ent-
richten. ArbeitgeberInnen, die in Ausbildung stehende beglinstigte behinderte
Menschen beschaftigen, erhalten monatliche Pramien in Hohe der niedrigsten
Ausgleichstaxe.



e Darf das Entgelt wegen einer Behinderung gekiirzt werden?

Das Entgelt, welches begiinstigten behinderten Arbeitnehmerinnen zusteht, darf
aus dem Grund der Behinderung nicht gekiirzt werden. Dies bedeutet, dass Ar-
beitnehmerinnen mit Behinderung das gleiche Entgelt bekommen missen wie
vergleichbare Arbeitnenmerinnen ohne Behinderung, auch wenn méglicherweise
behinderungsbedingt nicht dieselbe Arbeitsleistung erbracht werden kann. Sollte
dies in der Praxis nicht der Fall sein, so kann der Differenzbetrag beim Arbeits-
und Sozialgericht eingeklagt werden.

e Gibt es einen Schutz vor Diskriminierung aufgrund einer Behinderung in
der Arbeitswelt?

Seit 1. 1. 2006 enthélt das BEinstG auch Regelungen zum Schutz vor Diskrimi-
nierung in der Arbeitswelt, auf die sich nicht nur beglnstigte Behinderte, son-
dern alle Arbeitnehmerlnnen mit Behinderung berufen konnen. § 7b BEinstG un-
tersagt jede unmittelbare oder mittelbare Benachteiligung von Arbeitnehmerin-
nen aufgrund ihrer Behinderung, dies unabhé@ngig vom Grad der Behinderung,
vom etwaigen Vorliegen einer bescheidmaBigen Feststellung des Behinde-
rungsgrades, von der Staatsbiirgerschaft und von der Dauer ihrer Beschaf-
tigung. Diskriminierungen sind insbesondere verboten

- bei der Begrlindung des Arbeitsverhaltnisses;

- bei der Festsetzung des Entgelts;

- bei der Gewdhrung von freiwilligen Sozialleistungen, die kein Entgelt darstel-
len:

- bei MaBnahmen der Aus- und Weiterbildung und Umschulung;

- beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beférderungen und der Zuwei-
sung héher entlohnter Verwendungen (Funktionen);

- bei sonstigen Arbeitsbedingungen;

- bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses.

Sollte es dennoch zu einer Diskriminierung kommen, kann dagegen vorgegangen
werden.

13



Menschen mit Behinderungen

in der Arbeitswelt

e Was ist eine Diskriminierung?

Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person aufgrund ihrer
Behinderung in einer vergleichbaren Situation eine weniger giinstige Behand-
lung erfahrt als eine andere Person.

O

Beispiel:

Ein/e Stellenwerberln wird, obwohl er/sie fiir die ausgeschriebene Stelle geeignet
wdre, aufgrund des Vorliegens einer Behinderung vom weiteren Bewerbungsvor-
gang ausgeschlossen.

Verboten ist auch eine mittelbare Diskriminierung. Diese liegt vor, wenn dem
Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sowie Merkmale
gestalteter Lebensbereiche (z. B. kommunikationstechnische oder bauliche Bar-
rieren) Menschen mit Behinderung gegentiber anderen Personen in besonderer
Weise benachteiligen.

9/

Beispiel:

Ein/e Mitarbeiterin, der/die einen Rollstuhl beniitzt, kann nicht an einer Weiter-
bildungsmaBnahme teilnehmen, weil der Zugang zu den Seminarrdumen nicht
barrierefrei ist.

Mittelbare Diskriminierungen kénnen allerdings unter Umstanden zuldssig sein,
wenn sie durch ein rechtmaBiges Ziel sachlich gerechtfertigt werden konnen
und die Mittel zur Zielerreichung angemessen und erforderlich sind.

O

Beispiel:
Eine schwer zu 6ffnende Brandschutztiire stellt fir eine/n Arbeitnehmerln mit
Behinderung unter Umstédnden zwar eine bauliche Barriere dar, die aber im Sin-



O

ne der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes erforderlich ist; insbeson-
dere bei baulichen Barrieren liegt auBBerdem keine verbotene Diskriminierung vor,
wenn deren Beseitigung dem/der Arbeitgeberln wegen damit verbundener un-
verhdltnismdBiger Belastungen nicht zumutbar ist. In diesem Fall misste aber
geprlift werden, ob nicht durch andere zumutbare MaBnahmen zumindest eine
maBgebliche Verbesserung der Situation des/der Betroffenen herbeigefiihrt
werden kann.

Beispiel:

Wenn der kostenintensive Umbau der fiir Rollstuhlfahrer nicht zugdnglichen Be-
triebskantine dem/der Arbeitgeberin nicht zumutbar ist, kénnte der Nachteil z. B.
durch die Zurverfiigungstellung von Essensbons fiir barrierefreie Lokalitdten in
der ndheren Umgebung des Betriebs ausgeglichen werden.

Eine Diskriminierung liegt auch bei Beldstigung vor, wenn

- einfe Arbeitnehmerln vom Arbeitgeber/von der Arbeitgeberin selbst beléstigt
wird oder

- der/die ArbeitgeberIn es schuldhaft unterldsst, im Falle einer Beldstigung
durch Dritte angemessene Abhilfe zu schaffen oder

- der/die Arbeitnehmerin durch Dritte im Zusammenhang mit seinem/ihrem Ar-
beitsverhaltnis oder auBerhalb eines Arbeitsverhaltnisses beldstigt wird.

Eine Beldstigung liegt vor, wenn im Zusammenhang mit einer Behinderung eine
Verhaltensweise gesetzt wird, die die Wirde der betroffenen Person verletzt oder
dies bezweckt, die flir die betroffene Person unerwiinscht, unangebracht oder
anstoBig ist und die ein einschiichterndes, feindseliges, entwiirdigendes, beleidi-
gendes oder demitigendes Umfeld schafft oder dies bezweckt (z. B. durch Be-
schimpfungen, Hinseleien, abfillige AuBerungen gegeniiber Kolleginnen oder
\Vorgesetzten etc.).

Auch die Anweisung einer Person zur Diskriminierung oder Beldstigung ist ver-
boten; erfasst von diesem Verbot sind férmliche Weisungen zur Ungleichbehand-
lung von Arbeitnehmerinnen mit Behinderung durch Vorgesetzte ebenso wie

15
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Menschen mit Behinderungen

in der Arbeitswelt

bloBe Aufforderungen oder andere Formen der Einflussnahme, die auch von ge-
wohnlichen Arbeitskolleginnen ausgehen kénnen.

In jedem Fall ist es ratsam, neben der betrieblichen Interessenvertretung auch
den/die Arbeitgeberin von einer vorgefallenen Diskriminierung zu informieren.
Der/Die Arbeitgeberln ist verpflichtet, durch geeignete MaBnahmen (z. B. Ge-
sprach mit den Beteiligten, Mediation, Verwarnung, Versetzung, gegebenenfalls
auch Kiindigung oder Entlassung der diskriminierenden bzw. beldstigenden Per-
son) Abhilfe zu schaffen, da er/sie sich andernfalls selbst einer Diskriminierung
schuldig macht. Der/Die Arbeitgeberln ist bei der Auswahl der konkreten MaB-
nahme grundsatzlich frei; der/die Arbeitnenmerln mit Behinderung hat aber je-
denfalls ein Recht darauf, dass der/die Arbeitgeberin unverziiglich tatig wird und
ihn/sie vor weiteren Ubergriffen schiitzt.

e Werden auch Angehorige von Menschen mit Behinderung oder ihnen na-
hestehende Personen geschiitzt?

Eine Besonderheit der Diskriminierungsregelungen des BEinstG ist, dass auch
Angehorige von Menschen mit Behinderung oder in einem Naheverhdltnis
stehende Personen unter den Schutz dieses Gesetzes fallen, obwohl sie selbst
keine Behinderung aufweisen.

Wird z. B. die Bewerbung einer Mutter eines Kindes mit einer Behinderung abge-
lehnt, weil der/die Arbeitgeberin zu viele Abwesenheitszeiten aufgrund der be-
hinderungsbedingten Betreuung des Kindes beflirchtet, so liegt eine Diskriminie-
rung vor, die mit denselben Mitteln bekdmpft werden kann, die auch einem Men-
schen mit Behinderung bei Diskriminierung (oder Beldstigung) offenstehen.

¢ Wie kann ich eine Diskriminierung bekampfen?

Personen, die meinen, sie waren von einer Diskriminierung betroffen, kdnnen u. a.
bei folgenden Stellen Beratung und Unterstiitzung einholen: bei der zustandi-
gen Landesstelle des Sozialministeriumservice, beim Osterreichischen Gewerk-
schaftsbund und der Kammer fiir Arbeiter und Angestellte, beim Osterreichischen
Behindertenrat (vormals Osterreichische Arbeitsgemeinschaft flir Rehabilitation -
OAR) oder bei der Behindertenanwaltschaft.



Die moglichen Rechtsfolgen bei Verletzung des Diskriminierungsverbotes
sind je nach Diskriminierungstatbestand sehr unterschiedlich ausgestaltet. Die
Arbeitnehmerlnnen haben in manchen Fallen Anspruch auf Schadenersatz
(z. B. bei Belastigung sowie bei Diskriminierung bei der Begriindung des Arbeits-
verhiltnisses oder beim beruflichen Aufstieg), in anderen Féllen besteht ein An-
spruch auf Gewahrung der vorenthaltenen Leistung (z. B. Anspruch auf die Ent-
geltdifferenz oder auf eine vorenthaltene Sozialleistung, Anspruch auf Einbezie-
hung in die nicht gewahrte Aus-und WeiterbildungsmaBnahme). Es ist jedoch
z. B. nicht mdglich, den Abschluss eines Arbeitsvertrages einzuklagen. Zusatzlich
kann in der Regel auch eine Entschadigung fur die erlittene persénliche Beein-
trachtigung geltend gemacht werden. Bei diskriminierender Beendigung des Ar-
beitsverhaltnisses besteht ein Wahlrecht zwischen der Anfechtung der Beendi-
gung oder der Geltendmachung von Schadenersatz.

Beachte!

Die Fristen fur die Geltendmachung von Anspriichen sind unterschiedlich und
zum Teil sehr kurz (z. B.: bei diskriminierender Kiindigung durch den/die Arbeit-
geberin: 14 Tage; bei Ablennung einer Bewerbung oder Beférderung: sechs Mo-
nate; bei Beldstigung: ein Jahr)

Hinsichtlich der Durchsetzung von Anspriichen wegen einer Diskriminierung
aufgrund einer Behinderung ist zu beachten, dass vor einer etwaigen gerichtli-
chen Klage zwingend ein Schlichtungsverfahren beim Sozialministeriumser-
vice durchzufiihren ist; eine ohne vorheriges Schlichtungsverfahren eingebrach-
te Klage wird vom Gericht zurlickgewiesen. Ziel des Schlichtungsverfahrens ist
es, eine gltliche Beilegung des Konflikts herbeizuflihren. Das Verfahren wird
durch den Antrag des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin, die sich diskriminiert
oder belastigt flihlt, eingeleitet, der an die Schlichtungsstelle bei der zustdndigen
Landesstelle des Sozialministeriumservice zu richten ist. Der Antrag muss in-
nerhalb der jeweiligen Frist zur gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs
eingebracht werden; der Lauf der Fristen flr eine Klagseinbringung wird flr
die Dauer des Schlichtungsverfahrens gehemmt. Aufgabe des Sozialministerium-
service ist es nicht, iber das Vorliegen einer Diskriminierung zu entscheiden; viel-
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in der Arbeitswelt

mehr dient das Schlichtungsverfahren dazu, einen Interessenausgleich zwi-
schen den Parteien herbeizufiihren. Zur Unterstlitzung kann auch eine externe
Mediation angeboten werden. Die Kosten des gesamten Schlichtungsverfahrens
sowie der Mediation tragt der Bund. Kommt es zu keiner Lsung, kann anschlie-
Bend eine Klage beim Arbeits- und Sozialgericht eingebracht werden. Das Ge-
richtsverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden.

e Haben Arbeitnehmerlnnen mit Behinderung mehr Urlaub?

Es wird oft falschlicherweise angenommen, dass Arbeitnenmerlnnen mit Behin-
derung generell ein erhdhtes UrlaubsausmaB haben. Ein erhohtes Urlaubsaus-
maB fir Arbeitnehmerinnen mit Behinderung gibt es in der Privatwirtschaft al-
lerdings nur dann, wenn dies der Kollektivvertrag oder eine Betriebsvereinba-
rung vorsehen. Im 6ffentlichen Dienst sehen gesetzliche Vorschriften fiir Beam-
te/Beamtinnen und Vertragsbedienstete einen erhéhten Urlaubsanspruch vor.

e Konnen Arbeitnehmerlnnen mit Behinderungen gekiindigt werden?

Grundsatzlich ja, jedoch nur unter Einhaltung bestimmter Regelungen. Es gibt
keinen absoluten Kiindigungsschutz!

a) Begiinstigte behinderte Arbeitnehmerlnnen

Wollen Arbeitgeberinnen das Arbeitsverhaltnis mit begiinstigten behinderten
Arbeitnehmerinnen kiindigen, muss bei Zutreffen bestimmter Voraussetzun-
gen vorher die Zustimmung des Behindertenausschusses (dieser ist bei der je-
weiligen Landesstelle des Sozialministeriumservice eingerichtet) eingeholt
werden. Eine Kiindigung ohne vorherige Zustimmung ist rechtsunwirksam,
wenn der Behindertenausschuss nicht in Ausnahmefallen nachtrdglich die Zu-
stimmung erteilt. Dieser besondere Kiindigungsschutz soll verhindern, dass
beglinstigte behinderte Arbeitnehmerinnen in sozial ungerechtfertigter Weise
gekiindigt werden.

Gegen Entscheidungen des Behindertenausschusses kann eine Beschwerde an
das Bundesverwaltungsgericht eingebracht werden.

Der Kiindigungsschutz greift aber erst nach einer gewissen Dauer des Ar-
beitsverhaltnisses:



Fir Arbeitsverhaltnisse von bereits beglinstigt behinderten Personen, die neu
begriindet werden, wird der Kiindigungsschutz erst nach dem Ablauf von vier
Jahren ab Beginn des Arbeitsverhdltnisses wirksam.

Anderes gilt flir Menschen, die den Beglinstigtenstatus innerhalb dieses Vier-
jahreszeitraumes nach Beginn des Dienstverhdltnisses beantragen oder zwar
vor Beginn beantragt haben, aber die Beglinstigteneigenschaft erst nach Be-
ginn des Dienstverhaltnisses bescheidmaBig festgestellt wird: In beiden Fallen
wird der Kiindigungsschutz nach sechs Monaten ab Beginn des Arbeitsver-
haltnisses wirksam. Bei Feststellung der Beglinstigteneigenschaft infolge eines
Arbeitsunfalls wird der Kiindigungsschutz sofort wirksam; dasselbe gilt bei ei-
nem Arbeitsplatzwechsel innerhalb des Konzerns.

b) Arbeitnehmerinnen mit Behinderungen (ohne festgestellten Grad bzw.
mit einem Grad unter 50 %) und begiinstigte behinderte Arbeitnehme-
rinnen, fiir die der besondere Kiindigungsschutz noch nicht wirksam ist

Seit 1. 1. 2006 haben auch diese Arbeitnehmerlnnen mit Behinderungen eine
Mdglichkeit, gegen eine Kiindigung vorzugehen, sofern sie aufgrund ihrer
Behinderung ausgesprochen wurde. Sie kdnnen innerhalb von 14 Tagen nach
Ausspruch der Kiindigung bei der zustdndigen Landesstelle des Sozialministe-
riumservice eine Schlichtung wegen der erfolgten Kiindigung beantragen. Es
wird ein Schlichtungsverfahren durchgefiihrt, um eine Losung des Konflikts
zu erzielen. Bleibt es bei der Kiindigung und will die betroffene Person den-
noch etwas dagegen unternehmen, so kann innerhalb von 14 Tagen nach Be-
endigung des Verfahrens eine Klage beim Arbeits- und Sozialgericht einge-
bracht werden. Das Ziel der Klage ist entweder auf den Weiterbestand des Ar-
beitsverhaltnisses gerichtet oder es kann Schadenersatz geltend gemacht wer-
den. Dies gilt auch, wenn die Behinderung der Grund fiir eine Entlassung, Auf-
|6sung eines Probearbeitsverhaltnisses oder Nichtverldngerung eines befriste-
ten Arbeitsverhaltnisses ist. Zusatzlich ist noch auf die Mdglichkeit der An-
fechtung der Kiindigung wegen Sozialwidrigkeit beim Arbeits- und Sozial-
gericht hinzuweisen, wenn der/die Arbeitnenmerln bereits sechs Monate im
Betrieb beschaftigt ist und durch die Kiindigung wesentliche Interessen beein-
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trachtigt sind (Achtung! Kurze Anfechtungsfrist von zwei Wochen fiir den/die
Arbeitnehmerln).

Anmerkung:
Es gibt unterschiedliche Mdglichkeiten, um ein Arbeitsverhaltnis zu beenden:

Zeitablauf: Ein Arbeitsvertrag kann von vornherein nur fiir eine bestimmte Zeit-
dauer (befristet) abgeschlossen werden. In diesem Fall endet das Arbeitsverhalt-
nis mit Erreichen des vereinbarten Endzeitpunktes (Fristablauf). Es gibt kein zeit-
liches Hochstmal3 der Befristung. Befristete Arbeitsvertrage kénnen sowohl mit
begiinstigten behinderten Arbeitnehmerlinnen als auch mit Arbeitnehmerlnnen
ohne Behinderungen vereinbart werden. Fiir beide Gruppen wird das befristete
Arbeitsverhdltnis auf dieselbe Weise beendet. Sollten mehrere Befristungen an-
einandergereiht werden, muss dies jedoch jeweils sachlich begriindet sein, an-
dernfalls kann ein unzuldssiger Kettenarbeitsvertrag vorliegen, der die Wirkungen
eines unbefristeten Arbeitsvertrages entfaltet.

Einvernehmliche Auflosung: Arbeitnenmerln und Arbeitgeberln kommen tber-
ein, dass das Arbeitsverhltnis beendet wird. In diesem Fall missen keine Fristen
oder Termine eingehalten werden. Auch bedarf es keiner Zustimmung einer
dritten Stelle. Die Auflésung ist zu jedem Termin méglich (z. B.: heute, morgen,
in drei Wochen etc.). Eine einvernehmliche Aufldsung ist auch fiir Arbeitsverhalt-
nisse mit begiinstigt behinderten Arbeitnenmerlnnen jederzeit mdéglich.

Kiindigung: Ein unbefristetes Arbeitsverhaltnis kann einseitig sowohl durch den/
die ArbeitgeberIn als auch durch den/die Arbeitnenmerin geldst werden. Diese
einseitige Willenserkldrung ist jedenfalls auf anderer Seite empfangsbediirftig.
In der Regel missen bestimmte Termine und Fristen, die durch das Gesetz (An-
gestelltengesetz, Allgemeines birgerliches Gesetzbuch) bzw. anzuwendenden
Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag vorgesehen sind, ein-
gehalten werden.

Bei bestimmten Arbeitnenmerinnengruppen lasst das Gesetz die rechtswirksame
Kiindigung durch den/die Arbeitgeberln nur bei gerichtlicher oder behérdlicher
Entscheidung Uber das Vorliegen bestimmter Kiindigungsgriinde zu. Dies wird
Joesonderer Kiindigungsschutz" genannt. Schwangere Arbeitnehmerinnen, Pra-



senzdiener, Lehrlinge, Betriebsratsmitglieder, Behindertenvertrauenspersonen
(Stellvertreterlnnen) gehdren zu dieser Gruppe der besonders kiindigungsge-
schiitzten Personen. Auch beglnstigte behinderte Arbeitnehmerlnnen haben ei-
nen besonderen Kiindigungsschutz, sofern das Arbeitsverhaltnis zum Zeitpunkt
des Ausspruches der Kiindigung bereits eine gewisse Zeit gedauert hat (langer als
sechs Monate bzw. vier Jahre, siehe dazu oben).

Will der/die Arbeitgeberin eine beglnstigte behinderte Arbeitnehmerin/einen be-
glnstigten behinderten Arbeitnehmer kiindigen und ist der Kiindigungsschutz
bereits wirksam geworden, muss er/sie zuvor einen Antrag beim Behinderten-
ausschuss (eingerichtet bei der jeweiligen Landesstelle des Sozialministe-
riumservice) auf Zustimmung zur Kiindigung einbringen. Erst wenn der Behin-
dertenausschuss eine Zustimmung zur Kiindigung erteilt hat, darf eine Kiindi-
gung ausgesprochen werden (andernfalls ware sie grundsatzlich rechtsunwirk-
sam). Der Behindertenausschuss ist ein Gremium aus Vertreterlnnen des Sozial-
ministeriumservice (1 Mitglied), der Arbeitgeberinnen- und Arbeitnehmerlnnen-
vertretungen (jeweils 1 Mitglied), Vertreterinnen der Menschen mit Behinderun-
gen (3 Mitglieder) und Vertreterinnen des Arbeitsmarktservice (1 Mitglied).

Arbeitgeberinnen haben vor Einleitung des Kiindigungsverfahrens verpflich-
tend den Betriebsrat bzw. die Personalvertretung und die Behindertenver-
trauensperson zu verstindigen, der/die innerhalb einer Woche hiezu Stellung
nehmen kann. Ferner hat das Sozialministeriumservice Vorsorge zu treffen, dass
vor Durchfiihrung eines Kiindigungsverfahrens die Parteien von einer unblro-
kratischen, niederschwelligen und kostenfreien Krisenintervention Gebrauch ma-
chen kénnen (z. B. durch den Einsatz von Angeboten aus dem Netzwerk Beruf-
liche Assistenz wie Arbeitsassistenz u. a.).

Der Betriebsrat bzw. die Personalvertretung und die Behindertenvertrauensper-
son haben im Verfahren vor dem Behindertenausschuss ein Anhorungsrecht,
der/die begiinstigte behinderte Arbeitnehmerln und der/die Arbeitgeberln (als
Antragstellerln des Kiindigungsverfahrens) haben Parteistellung. Das Sozialmi-
nisteriumservice bietet den Parteien wahrend des Verfahrens Betreuung und Be-
ratung sowie FordermaBnahmen an, um das von der Kiindigung bedrohte Ar-
beitsverhaltnis zusatzlich zu sichern. Gegen den Bescheid des Behindertenaus-
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schusses kann eine Beschwerde eingebracht werden. Uber die Beschwerde ent-
scheidet das Bundesverwaltungsgericht. Die Rechtsmittelfrist wurde mit Ein-
flihrung der Verwaltungsgerichtsbarkeit von zwei auf sechs Wochen verlangert.

Dieser besondere Kiindigungsschutz nach dem BEinstG ist kein absoluter Kiindi-
gungsschutz. Das Gesetz selbst nennt drei Griinde, bei deren Vorliegen die Zu-
stimmung zur Kiindigung wohl erteilt werden wird:

Kiindigungsgriinde trotz Kiindigungsschutz:

- Wegfall des Arbeitsplatzes des beglinstigten behinderten Arbeitnehmers/der
Arbeitnehmerin, sofern im Unternehmen kein geeigneter Ersatzarbeitsplatz
vorhanden ist,

- Arbeitsunfihigkeit des beginstigten behinderten Arbeitnehmers/der Arbeit-
nehmerin, wenn eine Wiederherstellung der Arbeitsfahigkeit in absehbarer
Zeit nicht zu erwarten ist,

- beharrliche Pflichtverletzung durch die beglnstigte behinderte Arbeitneh-
merin/den beglinstigten behinderten Arbeitnehmer.

Im konkreten Einzelfall kommt es zu einer Interessenabwagung. Es wird zwi-
schen dem Interesse des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin an der Aufrechter-
haltung des Arbeitsverhaltnisses und dem Interesse des Arbeitgebers/der Arbeit-
geberin an der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses abgewogen.

In Ausnahmefillen kann der Behindertenausschuss auch nachtrdglich die Zu-
stimmung zu einer bereits ausgesprochenen Kiindigung erteilen. Ein derartiger
Ausnahmefall, der die nachtrdgliche Zustimmung rechtfertigt, ist gegeben, wenn
dem/der Arbeitgeberln zum Zeitpunkt des Ausspruches der Kiindigung nicht be-
kannt war und auch nicht bekannt sein musste, dass der/die Arbeitnehmerln dem
Personenkreis der beglinstigten behinderten Menschen angehoért und ein Kiindi-
gungsgrund vorliegt. Wird die Zustimmung nachtrdglich erteilt, wird die Kiindi-
gung riickwirkend mit dem Zeitpunkt der Kiindigung wirksam. Das Vorliegen ei-
nes Kiindigungsgrundes und die Zumutbarkeit der Weiterbeschaftigung sind
auch bei einer nachtrdglichen Zustimmung durch den Behindertenausschuss
zu prifen.



Liegt im Zeitpunkt des Ausspruches der Kindigung kein Feststellungsbescheid
vor, lauft jedoch ein Verfahren iiber die Zuerkennung der Begiinstigteneigen-
schaft, dann sollte der/die Arbeitgeberln von dem/der Arbeitnenmerln davon in-
formiert werden. Sollte ein Grad der Behinderung von 50 % oder mehr festge-
stellt werden, so tritt der besondere Kiindigungsschutz riickwirkend ab dem Da-
tum des Einlangens des Feststellungsantrages beim Sozialministeriumservice ein,
sofern das Arbeitsverhaltnis bereits langer als sechs Monate gedauert hat.

Entlassung/Austritt: Arbeitgeberin, aber auch Arbeitnehmerln kdnnen einseitig
das Arbeitsverhaltnis mit sofortiger Wirkung beenden. Dies ist rechtmaBig aber
nur dann maglich, wenn bestimmte Griinde der §§ 25 ff AngG, §§ 82 ff GewO
1859 vorliegen (z. B. beharrliche Pflichtverletzung, Gesundheitsgefdhrdung, Ver-
trauensunwirdigkeit etc). Eine ungerechtfertigte Entlassung beendet aller-
dings das Arbeitsverhltnis eines beglinstigten behinderten Arbeitnehmers/einer
Arbeitnehmerin nicht, da ansonsten der besondere Kiindigungsschutz unterlau-
fen wirde. Werden beglinstigte behinderte Arbeitnehmerlnnen entlassen und
liegt kein Entlassungsgrund vor, so kdnnen sie zwischen dem aufrechten Bestand
des Arbeitsverhaltnisses oder der Geltendmachung von finanziellen Schadener-
satzansprichen wahlen. Notfalls muss eine Klage beim zustindigen (Landesge-
richt als) Arbeits- und Sozialgericht eingebracht werden.

Anmerkung:

Da die Art der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses Auswirkungen auf die Been-
digungsanspriiche und das Arbeitslosengeld hat bzw. die Arbeitnehmerlnnen im
Falle einer rechtswidrigen Beendigung dagegen vorgehen kdnnen, sollte in jedem
Fall so rasch wie mdglich eine Beratung durch die zustindige Fachgewerk-
schaft oder Kammer fir Arbeiter und Angestellte eingeholt werden.

e Beendigung kraft Gesetzes

Soweit dienstrechtliche Vorschriften fiir Bedienstete des &ffentlichen Dienstes
die Beendigung des Dienstverhaltnisses wegen langer Krankheit kraft Gesetzes
vorsehen, muss der Behindertenausschuss spatestens drei Monate vor Ablauf
dieser Frist informiert werden (andernfalls das Dienstverhiltnis nicht beendet
wird). Der Behindertenausschuss hat dann zur Frage der ZweckméaBigkeit des Ab-
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schlusses einer Vereinbarung Uber die Fortsetzung des Dienstverhaltnisses Stel-
lung zu nehmen.

® Arbeitsvermittlung

Die regionalen Geschiaftsstellen des Arbeitsmarktservice (AMS) fiihren die
Arbeitsvermittlung von begiinstigten behinderten Arbeitnehmerlnnen durch.
Ein Zusammenarbeitsgebot mit dem Sozialministeriumservice ist im Gesetz
normiert. Gemeinsames Ziel ist es, dass Arbeitnehmerlnnen mit Behinderungen
auf solche Arbeitsplatze eingestellt werden, auf denen sie vollwertige Arbeit leis-
ten konnen. AuBerdem haben Arbeitgeberinnen im Falle einer Beendigung eines
Arbeitsverhaltnisses mit beglinstigten behinderten Arbeitnehmerlnnen, fir die
Leistungen aus dem Ausgleichstaxfonds bezogen wurden, der zustdndigen Lan-
desstelle des Sozialministeriumservice die Beendigung mitzuteilen.

e Auskunfts- und Meldepflicht

Die Arbeitgeberinnen haben den mit der Durchflihrung des BEinstG berufenen
amtlichen Stellen alle erforderlichen Auskiinfte zu erteilen. Arbeitgeberinnen ha-
ben Uber die Beschaftigung von beglnstigten behinderten Arbeitnehmerlnnen
ein Verzeichnis zu fiihren. Dieses enthdlt Namen und Anschrift der Arbeitneh-
merlnnen, Beginn (und Ende) des jeweiligen Arbeitsverhiltnisses, die Versiche-
rungsnummern sowie wesentliche Daten des Nachweises Uber die Zugehdrigkeit
zum Kreis der beglnstigten behinderten Menschen. Dieses Verzeichnis ist auf
Verlangen der regionalen Geschaftsstelle des Arbeitsmarktservice und
dem Sozialministeriumservice vorzuweisen. Einstellungspflichtige Arbeitge-
berlnnen haben dieses Verzeichnis einmal im Jahr an das Sozialministeriumser-
vice zu iibermitteln. GemaB § 89 Z 1 ArbVG haben der Betriebsrat und die Be-
hindertenvertrauensperson ein Einsichtsrecht in dieses Verzeichnis.

o Uberwachung der Beschiftigung

Das Sozialministeriumservice hat die Einhaltung der Beschaftigungspflicht zu
iiberwachen. Soweit es um die Uberwachung der Wahrung der Riicksicht auf Le-
ben und Gesundheit von beglinstigten behinderten Arbeitnehmerlinnen geht,
kann das Sozialministeriumservice auch das Arbeitsinspektorat beiziehen.
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Die Behindertenvertrauens-

Die Behindertenvertrauensperson ist die Ansprechperson flir Menschen mit
Behinderung im Betrieb. Da die Behindertenvertrauensperson selbst dem Kreis
der beginstigten behinderten Arbeitnehmerlnnen angehort, ist aufgrund der
Selbstbetroffenheit ein besonderes Verstandnis flir die Anliegen von Arbeitneh-
merinnen mit Behinderung gewahrleistet und kann auf eine wertvolle Hilfestel-
lung fur die nachhaltige Inklusion von behinderten Personen in die Arbeitswelt
gezahlt werden.

Die gesetzliche Verankerung der Behindertenvertrauensperson im Jahr 1982
war eine langjahrige Forderung der Interessenvertretungen von Menschen mit
Behinderung. Die Regelungen entsprechen zum Teil den Bestimmungen uber
die Jugendvertretung, zum Teil wird auf die sinngemdBe Anwendung der fir
den Betriebsrat geltenden Bestimmungen im Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)
verwiesen. Durch eine ab 1.1.2011 in Kraft getretene Novelle des BEinstG wurde
die Rechtsstellung der Behindertenvertrauensperson und ihrer Stellvertreterin-
nen noch einmal deutlich gestarkt. Ziel war es, insbesondere in groBeren Betrie-
ben die Behindertenvertretung auf allen betrieblichen Ebenen (sowohl im Betrieb
als auch auf Unternehmens- und Konzernebene) besser einzubinden, um ihr da-
durch eine noch effektivere Vertretung der Interessen der Arbeitnehmerlnnen mit
Behinderung zu ermdglichen.

4.1 Die Behindertenvertrauensperson

Die gesetzlichen Grundlagen zur Behindertenvertrauensperson finden sich in
§ 22a BEinstG mit Verweisen auf das ArbVG. Die Behindertenvertretung in
den Dienststellen des Bundes, der Linder und Gemeinden, die nicht unter die Be-
stimmungen des ArbVG fallen, regelt § 22b BeinstG, wobei hier im Wesentlichen
auf die Reglungen des § 22a BeinstG verwiesen wird. Anstelle des ArbVG kommen
im G6ffentlichen Dienst die Personalvertretungsgesetze (Bundes-Personalvertre-
tungsgesetz, Personalvertretungsgesetze der Lander) zur Anwendung.

1. Voraussetzungen

Nach der seit 1.1.2011 geltenden Regelung sind bei einer dauernden Beschafti-
gung von mindestens flinf beglnstigten behinderten Arbeitnehmerinnen im Be-



trieb von diesen Behindertenvertrauenspersonen und Stellvertreterinnen als Or-
gan (Individualorgan) zu wéhlen:

¢ Bei der Beschaftigung von fiinf bis 14 begiinstigten behinderten Arbeit-
nehmerinnen:

eine Behindertenvertrauensperson und einfe Stellvertreterin,

® bei der Beschaftigung von 15 bis 39 begiinstigten behinderten Arbeit-
nehmerlnnen:
eine Behindertenvertrauensperson und zwei Stellvertreterinnen,

® bei der Beschaftigung von 40 oder mehr begiinstigten behinderten Ar-
beitnehmerlnnen:
eine Behindertenvertrauensperson und drei Stellvertreterlnnen.

Im Unterschied zum Betriebsrat und zum Jugendvertrauensrat ist also unabhan-
gig von der Zahl der vertretenen Personen jeweils nur eine Behindertenvertrau-
ensperson zu wahlen, es variiert lediglich die Anzahl der Stellvertreterinnen. Die
rechtliche Stellung der Stellvertreterinnen geht aber tber jene der Ersatzmitglie-
der des Betriebsrates bzw. des Jugendvertrauensrates, die nur bei Ausscheiden
oder Verhinderung eines Betriebsrats- bzw. Jugendvertrauensratsmitglieds tatig
werden konnen, hinaus. Stellvertreterlnnen der Behindertenvertrauensperson
kénnen im Auftrag der Behindertenvertrauensperson auch bei deren Anwesen-
heit Interessenvertretungsaufgaben wahrnehmen. Erforderlichenfalls kann eine
Geschaftsordnung erlassen werden, die die Zustandigkeitsverteilung regelt.

Anmerkung:

® Beschiftigte Arbeitnehmerlnnen: Alle Personen, die entweder einen Ar-
beitsvertrag oder ein faktisches Beschaftigungsverhaltnis haben. Daher sind
grundsatzlich auch lberlassene Arbeitnenmerlnnen zu berlicksichtigen; da al-
lerdings auf eine ,dauernde” Beschaftigung begiinstigter Behinderter im Be-
trieb abgestellt wird, gilt dies nicht, wenn die Uberlassung von vornherein
auf kurze Dauer befristet und die weitere Beschaftigung von begiinstigten Be-
hinderten auf dem betreffenden Arbeitsplatz nicht absehbar ist. Das Beschaf-
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tigungsausmal spielt keine Rolle; auch Teilzeit- und geringflgig Beschaftigte
sind mitzuzahlen.

® Begiinstigte behinderte Arbeitnehmerlnnen: Arbeitnehmerinnen mit einem
Grad der Behinderung von mindestens 50 %, deren Zugehorigkeit zum Perso-
nenkreis der beglnstigten Behinderten durch rechtskraftigen Bescheid des
Sozialministeriumservice nachgewiesen ist.

e Betrieb: Eine Organisationseinheit, in der ein/e Betriebsinhaberln mit Arbeit-
nehmerinnen und unter Einsatz von technischen oder immateriellen Betriebs-
mitteln einen betrieblichen Zweck verfolgt (d. h. es wird ein Arbeitsergebnis
erzielt: z. B. ein Produkt erzeugt oder eine Dienstleistung angeboten).

Kein selbstandiger Betrieb liegt vor, wenn alle wesentlichen Entscheidungen in
der Zentrale des Unternehmens getroffen werden.

2. Wie wird gewahlt?

Nach Tunlichkeit ist die Wah! der Behindertenvertrauensperson und ihrer Stell-
vertreterinnen gemeinsam mit der Betriebsratswahl durchzufihren. Dies stellt
allerdings eine reine Ordnungsvorschrift dar; es kann bei Vorliegen der gesetzli-
chen Voraussetzungen insbesondere auch dann eine Behindertenvertretung er-
richtet werden, wenn im Betrieb kein Betriebsrat besteht.

Anmerkung:

e \Was ist, wenn die Voraussetzungen fiir die Wahl einer Behindertenvertrauens-

person erst wahrend der laufenden Funktionsperiode des Betriebsrates erflllt
werden?
Die Wahl der Behindertenvertrauensperson und ihrer Stellvertreterlnnen soll
bereits vor der nachsten Betriebsratswahl durchgefiihrt werden. Um die wei-
teren Wahlen von Betriebsrat und Behindertenvertretung im Folgenden, wie
im Gesetz vorgesehen, gemeinsam durchfiihren zu kénnen, muss die noch
laufende Funktionsperiode der Behindertenvertrauensperson und ihrer Stell-
vertreterlnnen zuvor durch Riicktritt beendet werden (Beschluss der Behinder-
tenvertretung).



Wenn sowohl der Gruppe der Arbeiterinnen als auch der Gruppe der Ange-
stellten mindestens fiinf begiinstigte behinderte Arbeitnehmerinnen ange-
horen, ist in jeder Gruppe eine eigene Behindertenvertretung zu wahlen.

Anmerkung:

® Was ist, wenn nicht jeder Gruppe mindestens flinf beglnstigte behinderte Ar-
beitnehmerinnen angehdren?
Das Gesetz sieht flr diesen Fall unterschiedliche Varianten vor:
Variante 1: Es sind im Betrieb insgesamt mehr als fiinf beglinstigte behinder-
te Arbeitnehmerlnnen beschaftigt, wobei aber nur in einer Gruppe (Arbeiter-
Innen oder Angestellte) die Mindestzahl von funf erreicht wird: Die Behinder-
tenvertretung ist in dieser Gruppe mitzuwahlen.
Beispiel 1: Im Betrieb sind sechs begiinstigte behinderte Angestellte und zwei
beglinstigte behinderte Arbeiterinnen beschaftigt: Die Behindertenvertretung
ist bei der Gruppe der Angestellten mitzuwahlen und vertritt die Interessen der
begiinstigten behinderten Arbeiterlnnen mit.
Variante 2: Im Betrieb sind insgesamt mindestens flinf beglinstigte behinder-
te Arbeitnehmerlnnen beschaftigt, wobei aber weder in der Gruppe der Ange-
stellten noch in der Gruppe der Arbeiterinnen die Mindestzahl von flinf er-
reicht wird: Die Behindertenvertretung ist bei jener Gruppe mitzuwéhlen,
der die gréBere Zahl der beguinstigten behinderten Arbeitnehmerinnen ange-
hort; bei gleicher Zahl bei jener Arbeitnenmerlnnengruppe, die mehr Betriebs-
ratsmitglieder zu wahlen hat.
Beispiel 2: Im Betrieb sind zwei beglnstigte behinderte Angestellte und vier
begiinstigte behinderte Arbeiterlnnen beschaftigt: Die Behindertenvertretung
ist in der Gruppe der Arbeiterlnnen mitzuwahlen und vertritt die Interessen
der beglnstigten behinderten Angestellten mit.
Beispiel 3: Im Betrieb sind drei begiinstigte behinderte Angestellte und drei
beglinstigte behinderte Arbeiterlnnen beschéftigt; bei den Angestellten sind
zwei Betriebsratsmitglieder, bei den Arbeiterlnnen vier Betriebsratsmitglieder
zu wéhlen: Die Behindertenvertretung ist in der Gruppe der Arbeiterinnen mit-
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zuwahlen und vertritt die Interessen der begiinstigten behinderten Angestell-
ten mit.

3. Wer ist aktiv wahlberechtigt?

Alle beglnstigten behinderten Arbeitnehmerlnnen, welche am Tag der Wahlaus-
schreibung und am Tag der Wahl im Betrieb beschaftigt sind.

Anmerkung:

Tag der Wahlausschreibung ist jener Tag, an dem der Wahlvorstand die Durch-
flihrung der Wahl in Form einer Wahlkundmachung (durch Anschlag) aus-
schreibt.

4. Wer kann gewihlt werden (passives Wahlrecht)?

Alle beglinstigten behinderten Arbeitnenmerlnnen, die am Tag der Wahl seit min-
destens sechs Monaten im Betrieb beschaftigt sind und das 18. Lebensjahr voll-
endet haben. In Saisonbetrieben kdnnen auch Arbeitnehmerinnen gewahlt wer-
den, die noch nicht sechs Monate im Betrieb beschaftigt sind.

Anmerkung:

e Der Ehegatte/die Ehegattin, der/die eingetragene Partnerln sowie enge Ver-
wandte des Betriebsinhabers/der Betriebsinhaberin bzw. von Mitgliedern der
Geschaftsfihrung sind vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen.

5. Durchfiihrung der Wahl

Es kommen die Bestimmungen der 8§ 51 Abs. 1, 53 Abs. 3, 5 und 6 sowie §§ 55 bis
60 (ArbVG) zur Anwendung. Das sind jene Bestimmungen, die die Wahl des Be-
triebsrates regeln.

Wie wird gewahlt?

Die Wahl der Behindertenvertrauensperson und ihrer Stellvertreterlnnen ist tun-
lichst gemeinsam mit der Betriebsratswahl durchzufiihren. Findet eine separa-
te Wahl statt, z. B. weil die erforderliche Zahl von flinf beglinstigten behinderten
Arbeitnehmerlinnen im Betrieb erst wahrend der laufenden Funktionsperiode des



Betriebsrats erreicht wird, so erfolgt die Wahl nach den Grundsatzen des verein-
fachten Wahlverfahrens gem. § 58 ArbVG.

Beglinstigte behinderte Arbeitnehmerinnen haben somit die Moglichkeit, zwei-
mal ihre Stimme abzugeben:

1. fur den Betriebsrat,
2. fur die Behindertenvertrauensperson (Stellvertreterinnen).

Die Wahl hat, entsprechend der Betriebsratswahl, nach folgendem Schema abzu-
laufen:

a) Einberufung der Betriebsversammlung/Teilversammlung der begiinstig-
ten behinderten Arbeitnehmerinnen zur Wahl des Wahlvorstandes:

Bei gemeinsamer Durchfiihrung der Wahlen des Betriebsrates und der Behin-
dertenvertretung ist kein eigener Wahlvorstand fiir die Wahl der Behinderten-
vertrauensperson samt Stellvertreterlnnen vorgesehen. Der in der Betriebsver-
sammlung zu wahlende Wahlvorstand flr die Betriebsratswahl ist auch fir die
Wahl der Behindertenvertretung zustdndig. Wenn bereits ein Betriebsrat be-
steht, ist dieser flir die Einberufung der Betriebsversammlung zustandig.
Wird die Wahl der Behindertenvertrauensperson ausnahmsweise nicht ge-
meinsam mit der Betriebsratswahl durchgefiihrt, weil eine Behindertenver-
trauensperson (Stellvertreterln) erstmalig gewahlt wird und nicht bis zur
nachsten Betriebsratswahl zugewartet werden soll, so ist der Wahlvorstand
von der Teilversammlung der im Betrieb beschaftigten begiinstigten behinder-
ten Arbeitnehmerlnnen zu bestellen. Auch diese Teilversammlung ist primar
vom Betriebsrat einzuberufen; gibt es keinen Betriebsrat oder ist dieser vori-
bergehend funktionsunféhig, so ist die Teilversammlung von dem/der an Le-
bensjahren altesten beglinstigten behinderten Arbeitnehmerln oder aber
von so vielen beglnstigten behinderten Arbeitnehmerlnnen einzuberufen,
wie insgesamt Personen in die Behindertenvertretung zu wahlen sind.

Die Einberufung muss mindestens zwei Wochen vor dem Termin der Ver-
sammlung durch Anschlag im Betrieb oder durch eine sonstige geeignete
schriftliche oder elektronische Mitteilung kundgemacht werden.
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b) Wahl des Wahlvorstandes:

Bei gemeinsamer Wahl von Betriebsrat und Behindertenvertretung ist der
Wahlvorstand fiir die Betriebsratswah! durch Beschluss der Betriebsversamm-
lung auch fiir die Wahl der Behindertenvertretung zustandig zu machen.
Vereinfachtes Wahlverfahren nach § 58 ArbVG
Wenn die Wah! der Behindertenvertretung ausnahmsweise nicht zusammen
mit der Betriebsratswahl durchgefiihrt wird, besteht der Wahlvorstand fir
die Wahl der Behindertenvertretung nur aus einer Person und einem Ersatz-
mitglied (aus der Gruppe der wahlberechtigten Arbeitnehmerlnnen).
Die Einbringung von Wahlvorschldgen ist in diesem Fall mdglich, aber nicht
zwingend vorgesehen.
Der/Die ArbeitgeberIn ist unverztglich von der Wahl des Wahlvorstandes und
vom voraussichtlichen Wahltag zu verstandigen.

¢) Verzeichnis der begiinstigten behinderten Arbeitnehmerlnnen und Wih-
lerliste:
Der/Die Arbeitgeberln ist verpflichtet, dem Wahlvorstand ein Verzeichnis der
im Betrieb beschaftigten beglinstigten behinderten Arbeitnehmerlnnen zu
geben.
Dieses Verzeichnis enthélt alle am Tag der Betriebsversammlung zur Wahl des
Wahlvorstandes (bei Teilversammlungen am Tag der letzten Teilversammiung)
beschaftigten beginstigten behinderten Arbeitnehmerinnen.
Die Liste muss binnen zwei Tagen nach Erhalt der Verstandigung von der Wahl
des Wahlvorstandes zur Verfligung stehen.
Das Verzeichnis beinhaltet Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum, den Tag
des Eintritts in den Betrieb sowie Angaben darlber, welche auBerhalb des
Hauptbetriebes gelegene Arbeitsstatten und Einsatzorte bestehen und welche
Arbeitnehmerlnnen dort beschaftigt sind. AuBerdem sind in das Verzeichnis
die Wohnadressen jener begunstigten behinderten Arbeitnehmerlnnen aufzu-
nehmen, die voraussichtlich z. B. wegen Urlaub, Karenzurlaub, Prasenzdienst,
Krankheit oder aufgrund des Einsatzes auBerhalb des Hauptbetriebs am Wahl-
tag an der persdnlichen Stimmabgabe verhindert sein werden.



Der Wahlvorstand hat zur Uberpriifung der Richtigkeit der Daten, insbeson-
dere der Gruppenzugehdorigkeit, ein Recht auf die erforderlichen Auskiinfte.
Der Wahlvorstand streicht nun jene, die nicht wahlberechtigt sind, aus der Lis-
te. Uberdies fligt er die von dem/der Arbeitgeberln zu Unrecht nicht angefiihr-
ten beginstigten behinderten Arbeitnehmerinnen hinzu. Der Wahlvorstand
hat die Wahlerliste binnen drei Tagen nach seiner Wahl zu erstellen und
gleichzeitig mit dem Anschlag der Wahlkundmachung zur Einsicht fir die be-
glinstigten behinderten Arbeitnenmerlnnen aufzulegen.

Binnen einer Woche nach diesem Anschlag kdnnen die wahlberechtigten be-
glinstigten behinderten Arbeitnehmerlnnen gegen die Aufnahme vermeintlich
Nichtwahlberechtigter oder gegen die Nichtaufnahme vermeintlich Wahlbe-
rechtigter Einspruch erheben. Der Wahlvorstand muss die Wahlerliste richtig-
stellen, wenn die Einspriche begriindet sind. Verspatete Einspriiche sind nicht
zu beriicksichtigen. Offensichtliche Irrtiimer oder Schreibfehler konnen ohne
Antrag bis zum Wahltag richtiggestellt werden.

d) Die Wahlkundmachung

Binnen drei Tagen nach seiner Bestellung hat der Wahlvorstand die Wahl in
Form einer Wahlkundmachung auszuschreiben. Die Wahlkundmachung hat
insbesondere folgende Punkte zu enthalten:

- die Mitteilung, dass (neben dem Betriebsrat auch) eine Behindertenver-
trauensperson gewahlt wird sowie die Zahl der zu wahlenden Stellver-
treterlnnen;

- den Tag (oder die Tage) der Wahl und die furr die Stimmabgabe bestimmten
Tagesstunden;

- den Ort (oder die Orte) der Stimmabgabe;

- den Ort (oder die Orte) im Betrieb, an dem (denen) die Wahlerliste und der
Abdruck der Betriebsratswahlordnung aufliegen;

- den Hinweis bezlglich der Einspriiche gegen die Wahlerliste;

- die Aufforderung, Wahlvorschlage ab der Wahlkundmachung und spates-
tens zwei Wochen vor dem ersten Wahltag schriftlich beim Wahlvorstand
einzubringen, da sie sonst nicht mehr beriicksichtigt werden; wenn die
Wahl nicht gemeinsam mit der Betriebsratswahl! stattfindet, also beim ver-
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person

einfachten Wahlverfahren, sind kiirzere Fristen festzusetzen, da der Wahl-
tag binnen zwei Wochen nach dem Tag der Ausschreibung stattzufinden
hat;

- die Bestimmung, dass jeder Wahlvorschlag nur eine Behindertenvertrau-
ensperson sowie die erforderliche Zahl an Stellvertreterlnnen enthalten
darf;

- die Angabe, wo und wann zugelassene Wahlvorschldge und die Namen der
kandidierenden Wahlwerberlnnen zur Einsicht aufliegen;

- die Vorschrift, dass eine Stimme nur fiir die zugelassenen Wahlvorschla-
ge glltig abgegeben werden kann, sofern solche eingebracht wurden;

- wie die Stimmabgabe erfolgt.

Die Wahl hat binnen vier Wochen, gerechnet ab dem Tag der Betriebsver-

sammlung zur Wah! des Wahlvorstandes, stattzufinden. Wenn die Wahl nicht

gemeinsam mit der Betriebsratswahl stattfindet, dann hat die Wahl binnen
zwei Wochen nach der Kundmachung stattzufinden.

e) Wahlvorschlage

Wahlvorschldge konnen schriftlich bei einem Mitglied des Wahlvorstandes
eingebracht werden. Dieses hat den Empfang zu bestatigen. Auf einem Wahl-
vorschlag diirfen nur eine Behindertenvertrauensperson und die erforderliche
Anzahl von Stellvertreterinnen (abhingig von der Anzahl der beschiftigten
beglinstigten behinderten Arbeitnehmerlnnen im Betrieb) kandidieren. Da eine
Behindertenvertrauensperson zu wahlen ist, sind zwei Unterstitzungsunter-
schriften erforderlich. Dabei kann die Unterschrift der Behindertenvertrauens-
person als eine Unterstlitzungsunterschrift angerechnet werden. Gibt es im
vereinfachten Wahlverfahren keine Wahlvorschldge, so ist flr die Behinder-
tenvertrauensperson und jede/n Stellvertreterin ein gesonderter Wahlgang
durchzufthren. Gewahlt werden kann in diesem Fall jede/r passiv wahlberech-
tigte/r begiinstigte/r behinderte/r Arbeitnehmerin.

Wahlablauf

Die Wahl ist nach den Grundsatzen des gleichen, unmittelbaren und gehei-
men Wahlrechts durchzufiihren. Sie hat im Regelfall durch personliche



Stimmabgabe zu erfolgen. Ist dies nicht mdglich, kann die Stimme auch
brieflich abgegeben werden.

Die Stimmzettel und die Kuverts fiir die Wahl der Behindertenvertretung mis-
sen sich von denen fiir die Wahl zum Betriebsrat unterscheiden.

g) Ermittlung des Wahlergebnisses

Es gilt das Mehrheitswahlrecht. Als gewdhlt gilt immer nur der gesamte
Wahlvorschlag.

Bei mehreren Vorschladgen gilt jener Wahlvorschlag als gewahlt, der die ab=
solute Mehrheit der abgegebenen Stimmen (die Halfte plus eine Stimme) auf
sich vereinigt, wobei auch die ungliltig abgegebenen Stimmen zu beriicksich-
tigen sind. Erreicht keiner der Wahlvorschlage die Mehrheit, so ist ein zweiter
Wahlgang durchzufiihren. Dabei kdnnen giltige Stimmen nur fir die beiden
Wahlvorschldge abgegeben werden, die im ersten Durchgang die meisten
Stimmen erhalten haben. Im zweiten Wahlgang werden ungiiltige Stimmen
nicht mehr als abgegebene Stimmen gewertet. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los.

Wurde nur ein Wahlvorschlag eingebracht, sind bei der Feststellung der ab-
soluten Mehrheit auch die unglltigen Stimmen zu berlcksichtigen. Wenn so
keine absolute Mehrheit erreicht werden kann, dann hat der Wahlvorstand
das Wahlverfahren mittels einer neuen Wahlkundmachung unverziglich neu

einzuleiten.
Beispiel:

Es wurde ein Wahlvorschlag eingebracht. EIf Stimmen wurden abgegeben, da-
von finf giiltige und sechs ungliltige Stimmen: Keine Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, daher ist das Wahlverfahren nochmals durchzufiihren.
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h) Das Wahlergebnis ist durch Anschlag im Betrieb kundzumachen

Der Wahlvorstand hat das Ergebnis der Wahl im Betrieb anzuschlagen, nach-
dem die gewdahlte Behindertenvertrauensperson sowie die Stellvertreterinnen
ihr Mandat angenommen haben.

Niederschrift und Wahlakten

Nachdem das Endergebnis der Wahl vorliegt, werden die Wahlakten ausge-
fullt. Zu den Wahlakten gehoren:

- Die Niederschrift Gber die (Teil-)Versammlung der begiinstigten behinder-
ten Arbeitnehmerlnnen zur Wahl des Wahlvorstandes einschlieBlich der
Wahlvorschldge fir den Wahlvorstand;

- die Wahlkundmachung;

- die Wahlerliste;

- die Wahlvorschlage;

- das Verzeichnis der zur brieflichen Stimmabgabe Berechtigten;

- die Wahlkarten der Wahlkartenwahlerlnnen, die zur Wahl zugelassen wur-
den, die Wahlkarten der Briefwahlerlnnen, die kein Wahlkuvert geschickt
haben, die ungedffneten Wahlkuverts der Briefwahlerlnnen, die keine
Wahlkarte geschickt haben sowie die ungedffneten Briefumschldge der
Briefwadhlerlnnen, deren Stimme zu spat eingetroffen ist;

- das Abstimmungsverzeichnis;

- die Stimmzettel;

- die Berechnung des Wahlergebnisses;

- die Niederschrift.

Die Wahlakten werden in ein Kuvert gesteckt, dieses wird zugeklebt, und der/

die Vorsitzende des Wahlvorstandes schreibt seinen/ihren Namen auf das Ku-

vert.

Sobald die Wah! rechtskraftig geworden ist, hat der Wahlvorstand der neu

gewahlten Behindertenvertretung den versiegelten Wahlakt zu tibergeben.

Der Wahlakt ist bis zur Beendigung der Tatigkeitsdauer der Behindertenvertre-

tung aufzubewahren.



j) Ubermittlung des Wahlergebnisses

Der Wahlvorstand hat das Ergebnis der Wahl dem/der Betriebsinhaberln, dem
zustandigen Arbeitsinspektorat, dem Osterreichischen Gewerkschafts-
bund und der zustdndigen Fachgewerkschaft sowie der Kammer fiir Arbei-
ter und Angestellte und der zustdndigen Landesstelle des Sezialministe-
riumservice schriftlich mitzuteilen.

6. Die Tatigkeitsdauer der Behindertenvertrauensperson (Stellvertreterin)

Die Funktionsperiode betragt wie die des Betriebsrates fiinf Jahre. Sie beginnt
mit dem Tag der Konstituierung bzw. dem Ablauf der Tatigkeitsdauer der friihe-
ren Behindertenvertretung, wenn die Konstituierung vor diesem Zeitpunkt er-
folgt. Die Tatigkeitsdauer endet mit dem Ablauf der Funktionsperiode von fiinf
Jahren.

Anmerkung:

Auch wenn Betriebsrat und Behindertenvertretung gemeinsam gewahlt wurden,
zieht die vorzeitige Beendigung der Tatigkeitsdauer des Betriebsrates, die dessen
Neuwahl zur Folge hat, nicht automatisch auch die Beendigung der Tatigkeits-
dauer der Behindertenvertretung nach sich. Nachdem die Behindertenvertrau-
ensperson gemaB § 22a Abs. 1 BeinstG als eigenes (Individual-)Organ anzusehen
ist, muss somit flr den Fall, dass erneut eine gemeinsame Wahl von Betriebsrat
und Behindertenvertretung abgehalten werden soll, zuvor die Funktionsperiode
der Behindertenvertrauensperson und ihrer Stellvertreterlnnen durch Ricktritt
beendet werden.

Die Mitgliedschaft zur Behindertenvertretung beginnt mit Annahme der Wahl
und erlischt unter sinngemaBer Anwendung des § 64 ArbVG u.a., wenn

e die Behindertenvertrauensperson (der/die Stellvertreterln) aus dem Betrieb
ausscheidet;

e die Behindertenvertrauensperson (der/die Stellvertreterln) ihren Ricktritt er-
klart;
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e die Arbeitnehmerlnnengruppe, die die Behindertenvertrauensperson (den/die
Stellvertreterln) gewéhlt hat, diese wegen des Verlustes der Zugehdrigkeit
zu dieser Gruppe binnen vier Wochen enthebt;

e das Gericht die Mitgliedschaft aufgrund einer Klage des Betriebsrats, des/der
BetriebsinhaberIn oder eines Mitglieds der Behindertenvertretung aberkennt,
weil die Wahlbarkeit nicht mehr gegeben ist; dies ware etwa dann der Fall,
wenn die Behindertenvertrauensperson (der/die Stellvertreterln) den Status
als beguinstigte behinderte Person verliert.

Bei Ausscheiden der Behindertenvertrauensperson rickt der/die nichstgereihte
Stellvertreterln nach. Bei Ausscheiden eines Stellvertreters/einer Stellvertreterin
besteht die Behindertenvertretung mit reduzierter Stellvertreterinnenzahl weiter;
erst das Ausscheiden samtlicher Mitglieder der Behindertenvertretung fihrt zu
deren Funktionsunfahigkeit, die die Tatigkeitsdauer der Behindertenvertretung
beendet und eine Neuwahl erforderlich macht.

Dariiber hinaus kénnen gemal3 § 22a Abs. 6 BeinstG iVm § 62 ArbVG u. a. folgen-
de Tatbestédnde die Tatigkeitsdauer der Behindertenvertretung vorzeitig be-
enden:

® der Betrieb wird dauernd eingestellt;
e die Behindertenvertretung erklart ihren Ricktritt;

® in einer Versammlung aller beglinstigten behinderten Arbeitnehmerlinnen be-
schlieBt die Mehrheit die Enthebung der gesamten Behindertenvertretung (die
Versammlung kann von dem/der an Lebensjahren iltesten begiinstigten be-
hinderten Arbeitnehmerln einberufen werden):

® das Gericht erkldrt die Wahl fir ungiiltig.

Nach Ablauf der Funktionsperiode soll darauf geachtet werden, dass eine Neu-
wahl der Behindertenvertretung durchgefiihrt wird, andernfalls haben die be-
glinstigten behinderten Arbeitnehmerlnnen keine eigene Vertretung mehr!



7. Aufgaben der Behindertenvertretung

Allgemein

Die Behindertenvertrauensperson (der/die Stellvertreterln) nimmt im Einverneh-
men mit dem Betriebsrat die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und
kulturellen Interessen der begiinstigten behinderten Arbeitnehmerlnnen wahr.

Einmal jahrlich kann die Behindertenvertrauensperson (oder ein betrauter Stell-
vertreter/eine betraute Stellvertreterin) eine Versammlung aller begiinstigten
behinderten Arbeitnehmerlnnen einberufen. Fir die Dauer der Teilnahme sowie
der erforderlichen Wegzeiten besteht ein Anspruch der teilnehmenden Arbeit-
nehmerlnnen auf Arbeitsfreistellung, nicht aber notwendigerweise auch auf Ent-
geltfortzahlung; ein Entgeltfortzahlungsanspruch konnte aber z. B. im Rahmen
einer Betriebsvereinbarung nach § 97 Abs. 1 Z 11 ArbVG geregelt werden.

Anmerkung:

® Die umfassende Interessenwahrnenmungspflicht ist jener des Betriebsrates
gemaB § 38 ArbVG nachgebildet, wobei die Behindertenvertretung ihre Aufga-
ben im Einvernehmen mit dem Betriebsrat wahrnimmt. Ein Interessenaus-
gleich zum Wohl der Arbeitnehmerlnnen und des Betriebes soll stattfinden.
Diese Grundsatze sind bei der Erflllung der Interessenvertretungsaufgabe
und bei der Auslibung der Befugnisse durch die Behindertenvertretung immer
mitzudenken.

¢ Die Behindertenvertretung hat ihre Tatigkeit tunlichst ohne Storung des Be-
triebes zu vollziehen. Das bedeutet, dass Stérungen des Betriebsablaufs zwar
so gering wie moglich zu halten sind, dass aber umgekehrt nicht vermeidbare
Stérungen vom Betriebsinhaber/von der Betriebsinhaberin toleriert werden
missen. Die Behindertenvertrauensperson und ihre Stellvertreterinnen sind
insbesondere nicht verpflichtet, ihre Tatigkeit nur in der Freizeit auszuiben,
es ist ihnen die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichenfalls auch wah-
rend der Dienstzeit (unter Fortzahlung des Entgelts) zu ermdglichen. Selbstan-
dige Anordnungen, die in die Fiihrung und in den Gang des Betriebes eingrei-
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fen, konnen aber weder vom Betriebsrat noch von der Behindertenvertrauens-
person vorgenommen werden.

e Die Behindertenvertrauensperson (der/die Stellvertreterln) kann zu ihren Bera-
tungen die zustandige freiwillige Berufsvereinigung (Gewerkschaft) oder
die gesetzliche Interessenvertretung (Kammer fiir Arbeiter und Ange-
stellte) beiziehen. Vertreterlnnen von Gewerkschaften und Arbeiterkammern
konnen auch in den Betrieb kommen, jedoch ist der/die Arbeitgeberln vorab
davon zu informieren.

e Der Betriebsrat hat der Behindertenvertretung bei der Erfiillung der Aufgaben
beizustehen und ihr die erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.

Die Behindertenvertrauensperson (Stellvertreterin) hat insbesondere fol-
gende Aufgaben: Sie hat

... darauf hinzuwirken und dariiber zu wachen, dass das BEinstG und sons-
tige einschldgige Bestimmungen fiir begiinstigte behinderte Arbeitneh-
merlnnen im Betrieb eingehalten werden ...

Anmerkung:

Insbesondere hat die Behindertenvertretung darauf zu achten, dass der/die Ar-
beitgeberIn Riicksicht auf die Behinderung der Arbeitnehmerlnnen nimmt, dass
das Entgelt aus dem Grunde der Behinderung nicht gekirzt wird und auch keine
sonstigen Diskriminierungen stattfinden, dass der besondere Kiindigungsschutz
eingehalten wird, dass ein allfalliger Anspruch auf Zusatzurlaub (wenn es z. B. der
anwendbare Kollektivvertrag vorsieht) gewahrt wird, dass die Arbeitsplatze fir
Arbeitnehmerinnen mit Behinderung barrierefrei ausgestaltet sind und dass
die Arbeitnehmerlnnenschutzbestimmungen eingehalten werden.

... uber wahrgenommene Mingel dem Betriebsrat, dem/der Arbeitgeberin
und erforderlichenfalls den zum Schutz der Arbeitnehmerlnnen geschaf-
fenen Stellen (beispielsweise dem Arbeitsinspektorat) Mitteilung zu ma-
chen und auf die Beseitigung dieser Mangel hinzuwirken ...

Anmerkung:
Die Behindertenvertretung kann eine Beseitigung der Mangel auch direkt bei



dem/der Arbeitgeberln einfordern. Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass ein ge-
meinsames Vorgehen von Behindertenvertretung und Betriebsrat zielflihrend ist.
Vorhaben lassen sich um vieles leichter umsetzen, wenn die Belegschaftsvertre-
tung geschlossen dahintersteht.

... Vorschlage in Fragen der Beschaftigung, der Aus- und Weiterbildung, be-
ruflicher und medizinischer RehabilitationsmaBnahmen zu erstatten und
auf die besonderen Bediirfnisse von Arbeitnehmerlnnen mit Behinderung
hinzuweisen ...

Anmerkung:
Der Behindertenvertrauensperson (Stellvertreterln) kommt in diesen Fragen ein
unmittelbares Vorschlagsrecht zu.

... an allen Sitzungen des Betriebsrates und des Betriebsausschusses bzw. an
Sitzungen von geschéftsfilhrenden Ausschiissen des Betriebsrates mit
Beschlussfassungsbefugnis mit beratender Stimme teilzunehmen, es sei
denn, ein/e Stellvertreterln wurde mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe
betraut.

Anmerkung:

Die Rechte des Betriebsrates sind in ein allgemeines Uberwachungs-, Interven-
tions-, Informations- und Beratungsrecht sowie in Mitwirkungsrechte in sozialen
Angelegenheiten, in personellen Angelegenheiten und in wirtschaftlichen Ange-
legenheiten gegliedert. Die Mdglichkeit, Betriebsvereinbarungen als Instrument
der Mitbestimmung der Arbeitnehmerlnnen im Betrieb abzuschlieBen, steht aus-
schlieBlich dem Betriebsrat zu. Umso wichtiger ist die Zusammenarbeit von Be-
triebsrat und Behindertenvertretung, damit eine wirksame und nachhaltige Ver-
tretung aller Beschaftigten im Betrieb mdglich ist. Zu den einzelnen Mitwir-
kungsrechten des Betriebsrates siehe Skriptum AR 2B (Betriebsverfassung 2, Mit-
bestimmungsrechte des Betriebsrates) von Wolfgang Kozak sowie AR 19 (Be-
triebsrat - Personalvertretung, Rechte und Pflichten) von Gottfried W. Sommer
und Patrick Stockreiter.

Die Behindertenvertrauensperson (bzw. allenfalls der/die damit betraute Stellver-
treterln) hat das Recht, an allen Sitzungen des Betriebsrates wahrend der ge-
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samten Dauer beratend teilzunehmen. Der Betriebsrat hat die Behindertenver-
trauensperson daher gleichzeitig mit den Betriebsratsmitgliedern zu den Sitzun-
gen einzuladen (§ 67 Abs. 1 ArbVG). Ein Stimmrecht kommt der Behindertenver-
trauensperson jedoch nicht zu.

In einer Betriebsratssitzung werden vielfach Themen besprochen, die fir Arbeit-
nehmerlnnen mit Behinderung unmittelbar relevant sind, ohne dass zunachst
daran gedacht wird.

O

Beispiel:

Eine Anderung der Gleitzeitvereinbarung - ein an sich neutrales Thema - hat
auch spezifische Auswirkungen auf Arbeitnehmerlnnen mit Behinderung. So
kénnte die Mdglichkeit eines erweiterten Gleitzeitrahmens den Bediirfnissen ein-
zelner Mitarbeiterlnnen mit einer Behinderung besonders entgegenkommen.
Manchen Arbeitnehmerinnen fdllt es aufgrund ihrer Behinderung vielleicht
schwer, morgens zu fixen Zeiten im Betrieb zu erscheinen, sie kénnten dafiir aber
am Abend ldnger bleiben. Die Behindertenvertrauensperson kann ihr Wissen
(ber die Bedrfnisse der Kolleginnen mit Behinderung in die Sitzungen des Be-
triebsrates einbringen.

Allerdings sind Betriebsratssitzungen vertraulich und nicht &ffentlich. Sie dienen
der Berichterstattung und der Willensbildung innerhalb des Kollegialorgans. Es
ist darauf hinzuweisen, dass auch die Behindertenvertrauensperson (der/
die Stellvertreterln) an die Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 115
ArbVG gebunden ist.

Der/Die Betriebsinhaberln ist verpflichtet, die Behindertenvertretung aktiv
zu unterstiitzen: Er/Sie muss sich mit der Behindertenvertrauensperson
(dem/der Stellvertreterln) beraten und die erforderlichen Auskiinfte zur
Aufgabenerfiillung erteilen. Insbesondere hat er/sie die Behindertenver-
trauensperson iiber wichtige, das Arbeitsverhaltnis betreffende Angelegen-



heiten, wie Beginn, Ende und Veridnderung von Arbeitsverhiltnissen von Ar-
beitnehmerlnnen mit Behinderung, iiber Arbeitsunfalle sowie iiber Krank-
meldungen von mehr als sechs Wochen pro Kalenderjahr zu informieren.

Anmerkung:

e Die Behindertenvertrauensperson (der/die Stellvertreterln) hat auch dann,
wenn im Betrieb ein Betriebsrat besteht, ein unmittelbares Vertretungsrecht
gegeniiber dem/der Arbeitgeberln! Eine Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat
und Behindertenvertretung ist aber geboten, weil sie nur gemeinsam die Be-
lange aller Arbeitnehmerlnnen im Betrieb bestmdglich wahrnehmen kénnen.

Der/Die Arbeitgeberln ist auBerdem verpflichtet, vor Einleitung des Kiindi-
gungsverfahrens den Betriebsrat bzw. die Personalvertretung und die Be-
hindertenvertrauensperson zu verstandigen, der/die innerhalb einer Woche
hiezu Stellung nehmen kann (§ 12 Abs. 1 BEinstG).

Anmerkung:

e Das Gesetz sieht allerdings keine Konsequenzen bei Verletzung der Verstandi-
gungspflicht vor; es handelt sich also lediglich um eine sanktionslose Ord-
nungsvorschrift.

e Das Sozialministeriumservice hat Vorsorge zu treffen, dass vor Durchfiihrung
eines Kiindigungsverfahrens die Parteien von einer unblrokratischen, nieder-
schwelligen und kostenfreien Krisenintervention (z. B. durch den Einsatz von
Arbeitsassistenz) Gebrauch machen kdnnen (8 12 Abs 1 BEinstG). Der Behin-
dertenausschuss hat im Ermittlungsverfahren neben dem Betriebsrat bzw. der
Personalvertretung auch die Behindertenvertrauensperson (bzw. den/die be-
auftragte/n Stellvertreterln) zu horen (§ 8 Abs 2 BEinstG).
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. Personliche Rechte und Pflichten der Behindertenvertrauensperson (des

Stellvertreters/der Stellvertreterin):

Die Behindertenvertrauenspersonen und ihre Stellvertreterinnen haben diesel-
ben personlichen Rechte und Pflichten wie die Mitglieder des Betriebsrates. Es
finden die Bestimmungen der §8 115 - 122 ArbVG sinngemaB Anwendung.
Siehe dazu ndher Skriptum AR 2C (Rechtsstellung des Betriebsrates) von Wolf-
gang Kozak.

Grundsitze der Mandatsausiibung (§ 115 ArbVG)

Das Mandat der Behindertenvertrauensperson (des Stellvertreters/der Stellver-
treterin) ist ein Ehrenamt, das neben den Berufspflichten auszutben ist. In der
Ausiibung ihrer Tatigkeit ist die Behindertenvertrauensperson (der/die Stell-
vertreterln) an keinerlei Weisungen gebunden. Die Behindertenvertrauens-
person darf aufgrund ihrer betriebsverfassungsrechtlichen Befugnisse nicht
beschrankt oder benachteiligt werden. Sie darf weder in der Bezahlung noch
in der beruflichen Entwicklung schlechter behandelt werden als andere ver-
gleichbare Arbeitnehmerlnnen.

Verschwiegenheitsverpflichtung (§ 115 Abs. 4 ArbVG)

Diese umfasst alle in Auslibung des Amtes bekannt gewordenen Geschafts-
und Betriebsgeheimnisse, weiters auch alle im Zuge der Mitwirkung in per-
sonellen Angelegenheiten bekannt gewordenen personlichen Verhéltnisse
oder Angelegenheiten der Arbeitnehmerinnen.

Freizeitgewadhrung (§ 116 ArbVG)

Zur Erfilllung der Obliegenheiten nach dem BEinstG ist der Behindertenver-
trauensperson (dem/der StellvertreterIn) die erforderliche Freizeit unter Fort-
zahlung des Entgeltes zu gewahren: Die Tdtigkeit muss zu den Aufgaben der
Behindertenvertrauensperson (des Stellvertreters/der Stellvertreterin) gehéren
und die Austibung dieser Tatigkeit muss wahrend der Arbeitszeit erforderlich
sein. Die Behindertenvertrauensperson (der/die StellvertreterIn) ist nicht ver-
pflichtet, dem/der Betriebsinhaberln Rechenschaft tber die Verwendung
dieser Freizeit zu geben. Es bedarf auch keiner ausdriicklichen Bewilligung
durch den/die Betriebsinhaberln, um die Freizeit in Anspruch zu nehmen.



Der/Die Betriebsinhaberln muss nur die Mdglichkeit haben zu beurteilen, ob
die Voraussetzungen flir die Gewahrung von Freizeit gegeben sind. Demnach
hat die Behindertenvertrauensperson (der/die Stellvertreterin) zumindest in
groben Ziigen mitzuteilen , zu welchem Zweck die Freizeit in Anspruch ge-
nommen wird und wie lange die Arbeitsverhinderung voraussichtlich dauern
wird. Diese Information hat tunlichst im Vorhinein zu erfolgen.

Freistellung (§ 117 ArbVG)

Auf Antrag der Behindertenvertrauensperson ist in einem Betrieb mit mehr als
150 begunstigten behinderten Arbeitnehmerinnen die Behindertenvertrau-
ensperson (oder ein beauftragter Stellvertreter/eine beauftragte Stellvertrete-
rin) von der Arbeitsleistung unter Fortzahlung des Entgelts freizustellen.
Sonderbestimmungen gibt es fiir die Freistellung von Zentral- bzw. Konzern-
behindertenvertrauenspersonen (bzw. Stellvertreterlnnen). Vom OGH (24.7.
2013, 9 ObA 42/13m) wurde bereits klargestellt, dass eine Behindertenvertrau-
ensperson, die zugleich auch die weitere Funktion als Zentralbehindertenvert-
rauensperson oder als Konzernbehindertenvertrauensperson wahrnimmt, fur
die Erfillung der daraus resultierenden zusatzlichen Obliegenheiten in sinnge-
maBer Anwendung des & 116 ArbVG Anspruch auf die erforderliche Freizeit
unter Fortzahlung des Entgelts bzw. in sinngemaBer Anwendung des § 117
Abs. 5 ArbVG auch einen Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung
hat.

Bildungsfreistellung (§ 118 ArbVG)

Die Behindertenvertrauensperson (der/die Stellvertreterln) hat innerhalb ihrer
Funktionsperiode Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung unter
Fortzahlung des Entgelts zur Teilnahme an Schulungs- oder Bildungsverans-
taltungen bis zum Hoéchstausmal3 von drei Wochen und drei Arbeitstagen.
Sind im Betrieb weniger als 20 Arbeitnehmerinnen beschéftigt, ist der/die Ar-
beitgeberIn nicht zur Fortzahlung des Entgelts verpflichtet.

Erweiterte Bildungsfreistellung (§ 119 ArbVG)

In Betrieben mit iiber 200 begiinstigten behinderten Arbeitnehmerinnen
besteht auBerdem die Mdglichkeit, dass die Behindertenvertrauensperson
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(oder einfe beauftragte/r Stellvertreterin) bis zu einem Jahr an einer Ausbil-
dungsmaBnahme teilnimmt. Der/Die Arbeitgeberln muss die Behindertenver-
trauensperson freistellen. Eine Entgeltfortzahlungsverpflichtung besteht
nicht.

Kiindigungs- und Entlassungsschutz (8§ 120 ff ArbVG in Verbindung mit § 8
Abs. 6 BEinstG)

Da die Behindertenvertrauensperson (der/die Stellvertreterln) dieselben per-
sonlichen Rechte und Pflichten wie ein Betriebsratsmitglied hat, gelten bei be-
absichtigter Kiindigung einer Behindertenvertrauensperson (eines/einer Stell-
vertreterln) nicht die Kindigungsschutzbestimmungen nach dem BEinstG,
sondern die Regelungen zum besonderen Kiindigungsschutz fiir Betriebs-
ratsmitglieder nach dem ArbVG. Eine Behindertenvertrauensperson (ein/e
Stellvertreterln) kann daher in der Regel nur nach vorheriger Zustimmung
des Arbeits- und Sozialgerichtes geklindigt bzw. entlassen werden.

Das Gericht darf der Kiindigung der Behindertenvertrauensperson (bzw. des
Stellvertreters/der Stellvertreterin) nur zustimmen, wenn:

- der/die Betriebsinhaberln im Falle einer dauernden Einstellung oder Ein-
schrankung des Betriebes oder der Stilllegung einzelner Betriebsabteilun-
gen die Behindertenvertrauensperson (den/die Stellvertreterin) nachweis-
lich an einem anderen Arbeitsplatz im Betrieb nicht ohne erheblichen Scha-
den weiterbeschaftigen kann;

- die Behindertenvertrauensperson (der/die Stellvertreterln) unfahig wird, die
im Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeit zu leisten, sofern in absehbarer Zeit ei-
ne Wiederherstellung der Arbeitsfahigkeit nicht zu erwarten ist und dem/
der Betriebsinhaberln die Weiterbeschaftigung oder die Erbringung einer
anderen Arbeitsleistung, zu der die Behindertenvertrauensperson (der/die
Stellvertreterln) bereit ist, nicht zugemutet werden kann;

- die Behindertenvertrauensperson (der/die Stellvertreterln) die ihr/ihm auf
Grund des Arbeitsverhaltnisses obliegenden Pflichten beharrlich verletzt
und dem/der Betriebsinhaberln die Weiterbeschaftigung aus Griinden der
Arbeitsdisziplin nicht zugemutet werden kann.



Einer Entlassung darf das Gericht nur zustimmen, wenn die Behindertenver-
trauensperson (der/die Stellvertreterin)

- den/die Betriebsinhaberln absichtlich tber fiir den Abschluss des Arbeits-
vertrages wesentliche Umstdnde getauscht hat;

- eine mit mehr als einjdhriger Freiheitsstrafe bedrohte Vorsatztat oder eine
mit Bereicherungsvorsatz begangene Straftat begangen hat;

- im Dienst untreu ist oder sich in ihrer/seiner Tatigkeit ohne Wissen des Be-
triebsinhabers/der Betriebsinhaberin von dritten Personen unberechtigt
Vorteile zuwenden ldsst;

- ein Geschafts- oder Betriebsgeheimnis verrdt oder ohne Einwilligung des
Betriebsinhabers/der Betriebsinhaberin ein abtrigliches Nebengeschaft be-
treibt;

- sich Tatlichkeiten oder erhebliche Ehrverletzungen gegen den/die Betriebs-
inhaberln oder dessen/deren Familienangehérige oder gegen Arbeitnenme-
rinnen des Betriebes zuschulden kommen |3sst, sofern dadurch eine sinn-
volle Zusammenarbeit mit dem/der Betriebsinhaberln nicht mehr zu erwar-
ten ist.

Sachaufwand fiir die Behindertenvertretung

Zur ordnungsgemaBen Erfillung ihrer Aufgaben hat der/die Betriebsinhaberin
der Behindertenvertretung Raumlichkeiten, Kanzlei- und Geschéaftserforder-
nisse sowie sonstige Sacherfordernisse in einem der GréBe des Betriebes
und den BedUrfnissen der Behindertenvertretung angemessenen AusmaB un-
entgeltlich zur Verfligung zu stellen. Der Umfang der beizustellenden Sacher-
fordernisse richtet sich insbesondere nach der Zahl der von der Behinderten-
vertrauensperson und ihren Stellvertreterlnnen zu vertretenden Arbeitnehme-
rinnen sowie nach der GroBe und der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit des
Betriebes.

Ersatz der Barauslagen der Behindertenvertretung

Barauslagen der Behindertenvertretung werden aus den Mitteln des Aus-
gleichstaxfonds ersetzt, sofern kein Ersatz der Kosten aufgrund anderer
Rechtsvorschriften erfolgt.
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Die jeweilige Landesstelle des Sozialministeriumservice erstattet die Barausla-
gen auf Basis einer Richtlinie des Bundesministers fir Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Konsumentenschutz. Voraussetzung ist eine Antragsstellung
durch die Behindertenvertrauensperson.

9. Zentralbehindertenvertrauensperson (Stellvertreterin)

Besteht in einem Unternehmen ein Zentralbetriebsrat, so sind von den Behin-
dertenvertrauenspersonen und deren Stellvertreterinnen aus ihrer Mitte mit ein-
facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine Zentralbehindertenvert-
rauensperson und ein/e Stellvertreterln zu wahlen. Fiir die Gultigkeit der Wahl
muss mindestens die Halfte der Wahlberechtigten anwesend sein. Wurde im Un-
ternehmen nur eine Behindertenvertrauensperson und einfe Stellvertreterin ge-
wahlt, so iben diese auch die Funktion der Zentralbehindertenvertrauensperson
und des Stellvertreters/der Stellvertreterin aus. Die Tatigkeitsdauer der Zentralbe-
hindertenvertrauensperson (ihres Stellvertretersfihrer Stellvertreterin) betrigt
finf Jahre.

Die Zentralbehindertenvertrauensperson (der/die Stellvertreterln) ist berufen, im
Zentralbetriebsrat die Interessen der begunstigten behinderten Arbeitnehmerln-
nen wahrzunehmen. Der Zentralbetriebsrat ist verpflichtet, die Zentralbehinder-
tenvertrauensperson zu unterstiitzen. Diese kann zweimal jahrlich eine Ver-
sammlung aller Behindertenvertrauenspersonen des Unternehmens einberufen,
um Uber ihre Tatigkeit zu berichten und Angelegenheiten, die flr die beginstig-
ten behinderten Arbeitnehmerlinnen des Unternehmens von Bedeutung sind, zu
ergrtern.

10. Konzernbehindertenvertrauensperson (Stellvertreterln)

Besteht in einem Konzern eine Konzernvertretung, so sind von den Zentralbe-
hindertenvertrauenspersonen und deren Stellvertreterlnnen aus ihrer Mitte mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine Konzernbehindertenvert-
rauensperson und ein/e Stellvertreterln zu wéhlen. Ist in einem Konzernunter-
nehmen eine Zentralbehindertenvertrauensperson nicht zu wahlen, so nehmen
an der Wahl der Konzernbehindertenvertrauensperson die Behindertenvertrau-



enspersonen und deren Stellvertreterinnen teil. Fir die Giltigkeit der Wahl muss
mindestens die Halfte der Wahlberechtigten anwesend sein. Wurde im Konzern
nur eine Zentralbehindertenvertrauensperson und einfe Stellvertreterin gewéhlt,
so Uben diese auch die Funktion der Konzernbehindertenvertrauensperson und
des Stellvertreters/der Stellvertreterin aus. Die Tatigkeitsdauer der Konzernbehin-
dertenvertrauensperson (ihres Stellvertretersfihrer Stellvertreterin) betrdgt finf
Jahre.

Die Konzernbehindertenvertrauensperson (Stellvertreterin) ist berufen, in der
Konzernvertretung die Interessen der beginstigten behinderten Arbeitnehmerin-
nen wahrzunehmen. Die Konzernvertretung ist verpflichtet, die Konzernbehin-
dertenvertrauensperson zu unterstiitzen. Die Konzernbehindertenvertrauensper-
son kann zweimal jahrlich eine Versammlung aller Zentralbehindertenvertrau-
enspersonen des Konzerns einberufen, um dber ihre Tatigkeit zu berichten und
Angelegenheiten, die fur die beglinstigten behinderten Arbeitnehmerinnen des
Konzerns von Bedeutung sind, zu erértern.

11. Aus der Praxis

e Betriebsratsumlage:

Die Belegschaft kann beschlieBen, dass zur Deckung der Geschaftsflihrung des
Betriebsrates, aber auch zur Durchfiihrung von WohlfahrtsmaBnahmen fir
Arbeitnehmerinnen des Betriebes eine Betriebsratsumlage eingehoben wird.
GemaB § 73 ArbVG darf diese Umlage hdchstens ein halbes Prozent des Brut-
toentgelts betragen.

Anmerkung:

Es gibt keine eigene Umlage fiir die Behindertenvertretung. Jedoch kénnen aus
der allgemeinen Betriebsratsumlage spezielle MaBnahmen fiir Arbeitnehmerin-
nen mit Behinderung finanziert werden. Ein Augenmerk sollte bei jeder MaBnah-
me des Betriebsrates darauf gelegt werden, ob Arbeitnehmerlnnen, die eine Be-
hinderung haben, diese in Anspruch nehmen kénnen.
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Beispiel:

Bei einem Betriebsausflug ist zu gewdhrleisten, dass auch Kolleginnen mit einer
Gehbehinderung teilnehmen kénnen. Dies kénnte durch die Zurverfiigungstel-
lung von Rollstiihlen bei langen Besichtigungen erreicht werden. Hier wird die
Behindertenvertrauensperson (der/die Stellvertreterin) schon in der Planung eine
wertvolle Hilfe sein.

12. EXKURS: Abschluss einer Betriebsvereinbarung

Zur Forderung der Inklusion von Arbeitnehmerinnen mit Behinderung im Betrieb
kann eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden. Damit wird auch eine
nachhaltige Sensibilisierung zum Thema Behinderung erzielt.

Nachfolgendes Beispiel soll eine Orientierungshilfe dazu sein:

Musterbetriebsvereinbarung zur Verwirklichung der Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung im Betrieb gemaB § 97 Abs. 1 Z 9 ArbVG

1. Priaambel

Die Férderung der uneingeschrankten Teilhabe von Menschen mit Behinderung
in der Gesellschaft und im Arbeitsleben, die Verwirklichung von Chancengleich-
heit und Gleichstellung sowie die respektvolle Zusammenarbeit aller Arbeitneh-
merinnen im Betrieb sind wesentlicher Bestandteil der Kultur und Tradition im
Unternehmen der Firma ABC.

Diese Vereinbarung soll unter Bertlicksichtigung der betrieblichen Interessen und
Mdglichkeiten die dauerhafte Eingliederung von Menschen mit Behinderung in
einen sich stetig dndernden Arbeitsprozess unterstiitzen. Sie soll weiters zur Sen-
sibilisierung flir das Thema der Gleichstellung und Inklusion von Menschen mit
Behinderung im Betrieb beitragen.

Es besteht Ubereinstimmung bei den abschlieBenden Parteien, dass im Rahmen
der bestehenden betrieblichen Mdglichkeiten Arbeitsplatze so zu gestalten und
zu besetzen sind, dass Arbeitnenmerlnnen mit Behinderung ihre Kenntnisse
und Fahigkeiten optimal einsetzen und weiterentwickeln kénnen. Es ist das ge-



meinsame Ziel von Geschaftsleitung, Betriebsrat und Behindertenvertrauensper-
son, durch technische und organisatorische MaBnahmen sowie durch entspre-
chende Qualifizierung der Mitarbeiterlnnen bestehende und zukiinftige gesund-
heitliche Gefahrdungspotenziale am Arbeitsplatz zu minimieren.

Damit soll ein Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Chancengleichheit, der
uneingeschrankten Teilhabe und der Gleichstellung von Arbeitnehmerinnen
mit Behinderung geleistet werden.

2. Geltungsbereich:
Rdumlich: Firma ABC mit allen Organisationseinheiten
Personlich: Fur alle Arbeitnehmerinnen der Firma ABC

3. Ziele und strategische Ansatze fiir die Inklusion von Arbeitnehmerinnen
mit Behinderung:
a) Ziele
- Beibehaltung bzw. Ausbau der Beschaftigungsquote von Arbeitnenmerin-
nen mit Behinderung in der Firma ABC. Vergleichszeitpunkt ist der 1. 1. ei-
nes jeden Kalenderjahres
- Erhalt des Arbeitsplatzes der beschaftigten Arbeitnehmerinnen mit Behin-
derung
- Erhalt der individuellen Gesundheit der beschaftigten Arbeitnehmerinnen

b) Strategische Ansitze

- Abbau von Vorbehalten gegen die Beschaftigung und Inklusion von Men-
schen mit Behinderung durch Aufkldrung und Schulung der Flihrungs-
krafte

- Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterlnnen in allen Bereichen, in denen
Menschen mit Behinderung beschaftigt werden kénnten

- Einstellung von Menschen mit Behinderung; Ausbildung von Lehrlingen mit
Behinderung

- gleichberechtigte Fort- und Weiterbildung von Arbeitnenmerinnen mit Be-
hinderung
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regelmdBige Personalentwicklungsgesprache mit Arbeitnehmerlnnen mit
Behinderung

Ermdglichung von Teilzeitbeschaftigung, Rickkehrrecht zur Vollzeitbe-
schaftigung

Sicherstellen der Barrierefreiheit im Betrieb sowie ergonomische Arbeits-
platzgestaltung

regelmaBige Evaluierung der Betriebsvereinbarung

4, MaBnahmen

a) Personalplanung zur Férderung des Inklusionsgedankens

Die Inklusion von Menschen mit Behinderung ist Bestandteil der Personal-
planung, Personalentwicklung und der betrieblichen Gesundheitsforde-
rung.

Die Flihrungskrafte sind mit den gesetzlichen Regelungen und den Md&g-
lichkeiten zur Férderung und Unterstlitzung der Beschaftigung und Inklu-
sion von Menschen mit Behinderung vertraut zu machen. Hiebei kdnnen
insbesondere das Sozialministeriumservice, das Arbeitsmarktservice, das Ar-
beitsinspektorat und die Servicestellen der Rehabilitationstrager zur Unter-
stlitzung herangezogen werden.

Das Ziel der Inklusion von Arbeitnenmerlnnen mit Behinderung ist auch in
Aus- und WeiterbildungsmaBnahmen einzuarbeiten und entsprechend zu
vermitteln. Die Behindertenvertrauensperson und der Betriebsrat sollen be-
reits in der Planungsphase einbezogen werden.

Bei internen oder externen Stellenausschreibungen soll grundsatzlich ge-
prift werden, ob der neu zu besetzende Arbeitsplatz fiir eine Person mit
Behinderung geeignet ist. Frei werdende Arbeitsplatze sind der Behinder-
tenvertrauensperson und dem Betriebsrat umgehend zu melden.

Frauen mit Behinderung sind bei personellen MaBnahmen unter Beachtung
ausgewogener Beschaftigungsverhaltnisse besonders zu bericksichtigen.
Die Ausbildung und Einstellung von Lehrlingen mit Behinderung ist anzu-
streben.

Bei Rationalisierungs- oder UmstrukturierungsmaBnahmen hat die Firma
ABC fir eine addquate Versetzung von Arbeitnehmerlnnen mit Behinde-



rung vorrangig zu sorgen, wenn der bisherige Arbeitsplatz nicht erhalten
werden kann.

b) Berufliche Entwicklungsmdglichkeiten
- Die Teilnahme von Arbeitnehmerinnen mit Behinderung an Aus- und Wei-

terbildungsmaBnahmen ist fiir den Erhalt und die Erweiterung ihrer Fahig-
keiten und Kenntnisse von bedeutender Rolle. Damit kann einerseits den
steten Anforderungen, bedingt durch technisch-organisatorische und
fachliche Anderungen, Rechnung getragen werden, andererseits soll Mitar-
beiterlnnen mit Behinderung durch die Teilnahme an QualifizierungsmaB-
nahmen auch die Austibung hoher eingestufter Tatigkeiten ermdglicht wer-
den. Die Firma ABC trdgt daher Vorsorge, dass all ihren Mitarbeiterlnnen
unabhangig vom Vorliegen einer Behinderung die gleichen beruflichen Ent-
wicklungsmaoglichkeiten offenstehen.

Alle Arbeitnenmerlnnen werden regelmaBig Uber Personalentwicklungs-
und FortbildungsmaBnahmen informiert und die Chancengleichheit beim
Zugang zu solchen MaBnahmen wird sichergestellt.

¢) Seminare fiir Fiihrungskrifte
- Flhrungskrafte werden im Rahmen von Seminaren Uber die Vorteile der

Einstellung von Menschen mit Behinderung sowie die finanziellen Forder-
mdglichkeiten und Beglinstigungen informiert.

- Ebenso werden Fihrungskrafte Uber die Moglichkeiten der barrierefreien

Arbeitsplatz- und Gebdudegestaltung in Kenntnis gesetzt.
- Ziel soll sein, dass Hemmungen bzw. Vorurteile bei der Beschaftigung von
Menschen mit Behinderung abgebaut werden.

d) Interne und externe Stellenbesetzung
- Arbeitnehmerlnnen mit Behinderung, die sich auf eine intern ausgeschrie-

bene Stelle bewerben, werden bei gleichwertiger fachlicher Qualifikation
vorrangig bericksichtigt.

- Grundsatzlich wird bei &ffentlichen Stellenausschreibungen die Klausel

.Bewerbung von Menschen mit Behinderung sind erwiinscht" verwendet.
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Die Behindertenvertrauens-

- Die Personalabteilung legt alle einlangenden Bewerbungen von Menschen
mit Behinderung dem Betriebsrat und der Behindertenvertrauensperson
unverziglich zur Einsicht vor.

e) Arbeitsplatzgestaltung

- Arbeitnehmerlnnen mit Behinderung haben gegeniiber der Firma ABC ei-
nen Anspruch auf barrierefreie Ausgestaltung ihres Arbeitsplatzes. Die Er-
fordernisse hiefur sind gemeinsam mit der Behindertenvertrauensperson,
dem Betriebsrat, den Préventivkraften der Firma ABC (z. B. Sicherheitsver-
trauensperson, Arbeitsmedizinerln) und gegebenenfalls externen Bera-
tungsstellen (z. B. Sozialministeriumservice, Arbeitsinspektorat, Rehabilita-
tionstréager) festzulegen.

- Bei Verdnderungen der Arbeitsabldufe bzw. bei Verdnderung der Arbeitsor-
ganisation informiert die Firma ABC sowohl den Betriebsrat als auch die
Behindertenvertrauensperson zeitgerecht. Bei Verdnderungen der Arbeits-
platze ist die barrierefreie Gestaltung zu priifen und zu dokumentieren.

f) Pravention

- Voraussetzung fiir den Erhalt der Leistungsfahigkeit der Arbeitnehmerln-
nen ist, dass auch beim Arbeitseinsatz in neuen Arbeitsformen auf den in-
dividuellen Gesundheitszustand des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin
Riicksicht genommen und darauf geachtet wird, dass dieser erhalten bleibt.
Hiebei wird vor allem auf eine ergonomische und barrierefreie Gestaltung
der Arbeitsplatze Bedacht genommen.

- Die Firma ABC verpflichtet sich, gesundheitliche Beeintrachtigungen ihrer
Arbeitnehmerlnnen aufgrund der beruflichen Tatigkeit durch geeignete
VorsorgemaBnahmen zu vermeiden.

g) Berufliche Rehabilitation

- Treten trotz aller Vorsorge korperliche, geistige oder psychische Funktions-
beeintrachtigungen oder Beeintrachtigungen der Sinnesfunktionen auf, so
unterstltzen alle Organisationseinheiten der Firma ABC ihre Arbeitnehme-
rinnen bei der Uberwindung der sich daraus ergebenden Herausforderun-
gen. Grundséatzlich ist dabei der Verbleib auf dem bisherigen Arbeitsplatz



anzustreben. Wo es erforderlich ist, sollen Mdglichkeiten gesucht werden,
die Arbeitsablauforganisation anzupassen, eine abweichende Arbeitszeitre-
gelung zu treffen und/oder das Arbeitsumfeld barrierefrei zu gestalten. Ist
der weitere Einsatz des Arbeitnenmers/der Arbeitnehmerin auf dem bishe-
rigen Arbeitsplatz trotz intensiver Bemihung nicht zu realisieren, wird ein
Jrunder Tisch” durch den Betriebsrat einberufen. Durch Zusammenarbeit
von Personalabteilung, Betriebsrat, Behindertenvertrauensperson, Arbeits-
medizinerln, Arbeitsassistenz und anderen mit der Inklusion von Menschen
mit Behinderung in die Arbeitswelt betrauten Institutionen sind Alternati-
ven und Losungsansétze zu erarbeiten. Vorrangiges Ziel ist die Sicherung
des Beschaftigungsverhaltnisses und der Erhalt der individuellen Gesund-
heit.

Um das Ziel einer dauernden Eingliederung von Menschen mit Behinderung
in das Arbeitsleben und in die Gesellschaft zu gewahrleisten, vertritt die
Firma ABC den Grundsatz ,Rehabilitation statt Pension”.

h) Teilzeit
- Arbeitnehmerlnnen mit Behinderung haben einen Anspruch auf einen Teil-

zeitarbeitsplatz, wenn die Verklirzung der Arbeitszeit wegen Art und
Schwere der Behinderung erforderlich und die Einrichtung eines Teilzeitar-
beitsverhadltnisses unter Berlicksichtigung der betrieblichen Gegebenheiten
maglich ist. Dem/Der Arbeitnehmerln ist das Riickkehrrecht auf einen ada-
quaten Vollzeitarbeitsplatz einzurdumen.

i) Barrierefreiheit
- Durch entsprechende MaBnahmen wird dafiir gesorgt, dass die Einstellung

und Beschaftigung von Menschen mit Behinderung nicht an baulichen
oder technischen Hindernissen scheitert.

Bei der Planung von Neu- und Umbauten ist sicherzustellen, dass sowohl
die Gebadude als auch die Inneneinrichtung barrierefrei gestaltet sind. Ins-
besondere ist darauf zu achten, dass Eingdnge, Fahrstihle, Sitzungs- und
Sozialrdume und ein Teil der Sanitdrrdumlichkeiten fir Arbeitnehmerlnnen
mit Behinderung barrierefrei zuganglich gemacht werden.
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Die Behindertenvertrauens-

person

- Sind an bestehenden Gebduden UmbaumaBnahmen flir allgemein zugang-
liche Teile der Gebdude geplant, wird im Rahmen des Mdglichen dem
Grundsatz der Barrierefreineit Rechnung getragen.

- Der Betriebsrat und die Behindertenvertrauensperson werden von den zu-
standigen Personen von geplanten MaBnahmen rechtzeitig informiert und
erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme und Beratung.

5. Controlling und Berichtspflicht

- Der/Die ArbeitgeberIn berichtet auf Einladung des Betriebsrates bzw. der Be-
hindertenvertrauensperson einmal jahrlich sowohl in der Betriebsversamm-
lung als auch in der Versammlung der Mitarbeiterlnnen mit Behinderung tiber
alle Angelegenheiten in Zusammenhang mit der Inklusion von Arbeitnehme-
rinnen mit Behinderung in der Firma ABC.

- Der Betriebsrat und die Behindertenvertrauensperson begleiten die Umset-
zung dieser Betriebsvereinbarung.

6. Schlusserklarung, Laufzeit

- Stellt eine nach dieser Betriebsvereinbarung grundsatzlich zu ergreifende
MaBnahme fir die Firma ABC eine unzumutbare Belastung dar, kann von
den Grundsédtzen dieser Vereinbarung abgewichen werden. Die Firma ABC
hat dann gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Behindertenver-
trauensperson nach Loésungsmdglichkeiten im Sinne einer gréBtmaoglichen
Anndherung an eine Gleichstellung der Arbeitnehmerlnnen mit Behinderung
zu suchen.

Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung zum ... in Kraft.
Ort, Datum

Fir die Firma ABC

Fir den Betriebsrat

Die Behindertenvertrauensperson
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S8 fur Menschen mit Behinderung

Forderprogramme zur beruflichen

Inklusion sowie andere Beglinstigungen

5.1 Die besondere Fiirsorgepflicht des Arbeitgebers/der
Arbeitgeberin

Arbeitgeberlnnen haben bei Beschadftigung von beglinstigten behinderten Arbeit-
nehmerlnnen jede nach betrieblichen Gegebenheiten mdgliche Riicksicht auf
deren Gesundheitszustand zu nehmen. Arbeitnehmerlnnen mit Behinderungen
sind vor allem Tatigkeiten zuzuteilen, die fiir sie keine Gefahrdung der Gesund-
heit oder eine Verschlechterung ihres Zustandes mit sich bringen.

Insbesondere haben Arbeitgeberinnen die geeigneten und im konkreten Fall er-
forderlichen MaBnahmen zu ergreifen, um Menschen mit Behinderungen den
Zugang zur Beschiftigung, die Ausiibung eines Berufes, den beruflichen
Aufstieg und die Teilnahme an Aus- und WeiterbildungsmaBnahmen zu er-
maglichen.

Durch die Inanspruchnahme von ForderungsmaBnahmen kann ein dabei ent-
stehender zusatzlicher Aufwand des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin abgegolten
werden. Eine unverhaltnismaBige Belastung der Arbeitgeberlnnenseite darf je-
doch nach Inanspruchnahme nicht vorliegen.

Forderprogramme zur beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Férderungen zur Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in das Arbeits-
leben werden vom Arbeitsmarktservice, dem Sozialministeriumservice, den Am-
tern der Landesregierungen und auch von den Tragern der Sozialversicherung
gewdhrt. Sie kdnnen entweder direkt von den Betroffenen oder von den Arbeit-
geberlnnen beantragt werden.

Anmerkung:

Das Sozialministeriumservice hat einvernenmlich mit dem Arbeitsmarktser-
vice und den anderen Rehabilitationstriagern dahingehend zu wirken und zu
beraten, dass Menschen mit Behinderungen in ihrer sozialen Stellung nicht
absinken, ihren Kenntnissen und Fahigkeiten entsprechend eingesetzt und durch
Leistungen der Rehabilitationstrdger und MaBnahmen der Arbeitgeberinnen so
weit gefordert werden, dass ein Wettbewerb mit Arbeitnehmerlinnen ohne Behin-
derungen maglich ist.



Uberblick iiber die wichtigsten Férderungen und Unterstiitzungsangebote
des Sozialministeriumservice (s. a. www.sozialministeriumservice.at):

A. Forderungen an Arbeitnehmerlnnen

® Zuschuss zur barrierefreien Ausbildung im Rahmen einer Schul- oder Be-
rufsausbildung

® Arbeitsplatzbezogene Forderungen erleichtern den Eintritt ins Erwerbsle-
ben und die Erhaltung bestehender Arbeitsplatze:

Schulungskosten

Unterstitzungsangebote fiir schwerhdrige und gehorlose Menschen

Barrierefreie Arbeitsplatzadaptierungen

Startforderung fir Selbststidndige

* Mobilitatsforderungen zur Erreichung des Arbeitsplatzes oder zur Aus-
iibung der Beschiftigung
- Zuschuss zur Anschaffung eines Fahrzeugs
- Zuschuss zur barrierefreien Anpassung und Umristung eines Kraftfahr-
zeugs
- Mobilitatszuschuss
- Anschaffung eines Assistenzhundes
- Sonstige Kosten ,Mobilitat"

B. Fdrderungen fiir Arbeitgeberinnen

® Bei der Beschaftigung von Menschen mit Behinderungen konnen Lohn-
forderungen bezogen werden:
- Eingliederungsbeihilfe (AMS)
Inklusionsbonus flr Lehrlinge
Inklusionsforderung/InklusionsforderungPlus
Entgeltzuschuss
Arbeitsplatzsicherungszuschuss
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® Zuschiisse und Forderungen sind weiters moglich fiir:
- Sonstige Kosten ,Arbeit und Ausbildung”
- Barrierefreie Arbeitsplatzadaptierungen
- Gebardensprachdolmetschkosten

e Abgaben- und Steuerbegiinstigungen (siehe Seite 11)

Dringend anzuraten ist, bereits vor Realisierung eines Fordervorhabens mit der
fordernden Stelle (Arbeitsmarktservice, Sozialministeriumservice, Amt der Lan-
desregierung etc.) Kontakt aufzunehmen. Dadurch konnen unnotige Wege
bzw. Forderablehnungen vermieden werden. Auf die meisten Férderungen be-
steht kein Rechtsanspruch, die Behdrden sind jedoch bei ihren Entscheidungen
an vorgegebene Richtlinien und Umsetzungsregelungen gebunden. Offentliche
Forderstellen haben zudem die sog. Fiskalgeltung der Grundrechte zu beachten
- d.h., es darf zu keiner Ungleichbehandlung von Antragstellerinnen kommen.

C. Unterstiitzungs- und Dienstleistungsangebote fiir Menschen mit Behin-
derungen und deren Arbeitgeberinnen

Weitere Unterstlitzungsangebote bietet das sogenannte ,Netzwerk Berufliche
Assistenz - NEBA": damit soll der Prozess der Integration in ein Arbeitsverhaltnis
bzw. die Sicherung von bestehenden Arbeitsverhaltnissen abgesichert werden.
Die Unterstiitzungsleistungen kdnnen unentgeltlich in Anspruch genommen
werden. Dazu gehoren insbesondere

- Jugendcoaching

- AusbildungsFit inkl. Vormodul
- Berufsausbildungsassistenz
- Arbeitsassistenz und

- Jobcoaching und

- Betriebsservice

® Personliche Assistenz am Arbeitsplatz: Menschen mit schwerer Behinde-
rung (ab Pflegegeldstufe 3) verfiigen oftmals tber die fachliche und persén-
liche Eignung zur Austibung eines Berufes oder Absolvierung einer Berufsaus-
bildung. Durch eine persénliche Assistentin/einen personlichen Assistenten



bekommen sie eine bedarfsgerechte personale Unterstiitzung am Arbeitsplatz
(z. B. beim Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstelle, bei der Bedienung tech-
nischer Geréate).

* Qualifizierungsprojekte und Beschaftigungsprojekte im gemeinniitzigen Be-
reich oder auch in der freien Wirtschaft zur Erh6hung der Chancen zur beruf-
lichen Teilhabe am Arbeitsmarkt

* Integrative Betriebe: Integrative Betriebe sind Einrichtungen zur beruflichen
Integration von Menschen mit Behinderungen. Dort bestehen voll sozial-
versicherungspflichtige Beschaftigungsverhéltnisse, die sich am jeweils gel-
tenden Kollektivvertrag orientieren. In einem eigenen Modul, der sog. Integra-
tiven Betriebe Lehrlingsausbildung, werden Ausbildungsverhaltnisse flr Ju-
gendliche mit Assistenzbedarf angeboten.

o fit2work: Mit diesem Beratungsangebot fiir eine gesunde Arbeitswelt soll In-
validitdt vermindert bzw. Arbeitslosigkeit aus gesundheitlichen Griinden friih-
zeitig verhindert werden. Erwerbsfahige Menschen sollen nach langen Kran-
kenstdnden wieder eingegliedert werden. Es gibt jeweils ein Angebot fiir Per-
sonenberatung und Betriebsberatung.

5.2 Andere Beglinstigungen

® Pflege
Das Pflegegeld soll einen Teil der pflegebedingten Mehraufwendungen pau-
schaliert abdecken. Es wird gewahrt, wenn standiger Betreuungs- und Hilfs-
bedarf vorliegt und der stdndige Pflegebedarf mehr als 65 Stunden monatlich
betrdgt und voraussichtlich zumindest sechs Monate andauern wird. Das
Pflegegeld ist eine einkommensunabhingige Leistung, die zwolf Mal
jahrlich gebiihrt und monatlich ausbezahlt wird. Die Hohe ist — abhangig
vom jeweils erforderlichen Pflegeaufwand - in sieben Stufen unterteilt.
Pensions- oder Rentenbezieherinnen bringen den Antrag auf Pflegegeld beim
zustandigen Versicherungstrager ein. Das ist jene Stelle, die auch die Pen-
sion bzw. Rente auszahlt. Berufstatige Personen, mitversicherte Angehorige
(z.B. als Hausfrau oder Kind) und Bezieherlnnen einer Mindestsicherung oder

5.1
5.2
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eines Rehabilitationsgeldes konnen das Pflegegeld bei der Pensionsversiche-
rungsanstalt beantragen.

Zuwendungen gibt es weiters zur Unterstiitzung pflegender Angehariger,
bei der 24-Stunden-Betreuung und durch das Pflegekarenzgeld bzw.
-teilzeit (zustdndig dafiir: Sozialministeriumservice).

o Steuerliche Begiinstigungen fiir Menschen mit Behinderungen

Durch die Behinderung bedingte finanzielle Mehraufwendungen kénnen als

sog. ,AuBergewdhnliche Belastungen” im Rahmen der Arbeitnehmerveranla-

gung oder der Einkommensteuererkldrung geltend gemacht werden. Die

steuerliche Absetzung der Mehraufwendungen kann entweder durch Geltend-

machung eines pauschalen Freibetrages oder durch Nachweis der tatsachli-

chen Kosten erfolgen. Es bestehen folgende Absetzmdglichkeiten und Beglins-

tigungen:

- Jahrliche Pauschalbetrage

- Freibetrage fir Krankendidtverpflegung

- Freibetrag wegen der Behinderung eines Kindes

- Aufwendungen fiir Hilfsmittel und Kosten der Heilbehandlung

- GroBes Pendlerpauschale

- Pauschalbetrag flr eigenes Kfz bzw. Aufwendungen fir Taxifahrten bei
JUnzumutbarkeit der Benlitzung 6ffentlicher Verkehrsmittel" oder ,Blind-
heit"

- Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer (Antragstellung
beim zustindigen Haftpflichtversicherer) bei Unzumutbarkeit der Beniit-
zung 6ffentlicher Verkehrsmittel

Anmerkung:
Bei der Geltendmachung lhrer Anspriiche hilft Innen gerne die Steuerabteilung
der Kammer flr Arbeiter und Angestellte.

e SteuerermaBigung fiir Arbeitgeberlnnen

Arbeitgeberinnen haben flr beglinstigte behinderte Arbeitnehmerlnnen keine
Kommunalsteuer, keinen Dienstgeberbeitrag nach dem Familienlastenaus-



gleichsgesetz, keinen Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag und keine U-Bahn-
Steuer in Wien zu entrichten.

® Weitere finanzielle Unterstiitzungen

- Gratis-Autobahnvignette, kostenfreie Streckenmaut, Befreiung von der
Normverbrauchsabgabe (Informationen bei der jeweiligen Zulassungsstelle
bzw. ASFINAG)

- Befreiung von der ORF-Geblhr, EAG-Kosten und der Zuschussleistung zum
Fernsprechentgelt (Antragstellung bei der ORF-Beitrags Service GmbH)

- Befreiung von der Rezeptgebiihr und vom Serviceentgelt fur die E-Card
(Antragstellung beim zustandigen Krankenversicherungstrager)

- erhohte Familienbeihilfe (Antragstellung beim Wohnsitzfinanzamt)

- Unterstlitzungsfonds fir Menschen mit Behinderung in sozialer Notlage

¢ Behindertenpass gemiB § 40 Bundesbehindertengesetz

Dieser Lichtbildausweis dient zum Nachweis des Grades der Behinderung. Viel-
fach sind mit diesem Ausweis ErmaBigungen verbunden, z. B. bei den OBB, in
Museen u. a. (Antragstellung beim Sozialministeriumservice).

® Parkausweis gemaB3 § 29b StraBBenverkehrsordnung
Liegt ein Behindertenpass mit der Eintragung der Unzumutbarkeit der BenUt-
zung o6ffentlicher Verkehrsmittel aufgrund einer Behinderung vor, so kann bei
der jeweiligen Landesstelle des Sozialministeriumservice ein Ausweis nach
§ 29b StVO beantragt werden. Mit diesem Parkausweis sind unter anderem
das Parken auf Behindertenparkpldtzen und das kostenlose Dauerparken in
Kurzparkzonen erlaubt.

Anmerkung:

Nahere Infos zu den verschiedenen Férderungen und Beglinstigungen finden Sie
u. a. auf der Homepage des BMSGPK (www.sozialministerium.at), des Sozialmi-
nisteriumservice (www.sozialministeriumservice.at), des AMS (www.ams.at), der
AUVA (www.auva.at), der Pensionsversicherungsanstalt (www.pensionsversiche
rung.at), des Amtes der Landesregierung (z. B. www.wien.gv.at).
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Das Bundes-Behinderten-
4 gleichstellungsgesetz

Seit 1.1.2006 gilt fir Menschen mit Behinderung der Diskriminierungsschutz des
Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes (BGStG). Ziel dieses Gesetzes ist es,
dass Menschen mit Behinderung ,im tdglichen Leben" nicht benachteiligt wer-
den.

® Welche Bereiche sind vom Diskriminierungsschutz im ,taglichen Leben"
umfasst?
Der Diskriminierungsschutz gilt im Wesentlichen fiir zwei Bereiche:

1. fur alle Bereiche der Verwaltung des Bundes, unabhangig davon, ob der
Bund als Trager hoheitlicher Gewalt oder im Bereich der Privatwirtschafts-
verwaltung tatig wird (unter die Bundesverwaltung fallen z. B. behérdliche
Gewerberechtsverfahren, die Tatigkeiten der Sozialversicherungstrager, des
AMS etc.);

2. beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Giitern und Dienstleistun-
gen, die der Offentlichkeit zur Verfiigung stehen, sofern der Bundesgesetz-
geber eine Regelungskompetenz hat (z. B. Verbrauchergeschafte: der Ab-
schluss eines Kaufvertrages oder die Inanspruchnahme einer Dienstleistung
fallen unter den Diskriminierungsschutz; desgleichen auch die Vermietung
von Wohnungen, ausgeschlossen wére allerdings die Vermietung unter
Freunden, weil in diesem Fall die Wohnung nicht der Offentlichkeit ange-
boten wird).

Unter den Diskriminierungsschutz fallen auch die Zuganglichkeit von Ge-

bauden, in welchen Bundesaufgaben wahrgenommen werden, und die Be-

niitzung von Verkehrsmitteln. Diese Bauwerke und Verkehrsmittel missen
unter Beachtung der Zumutbarkeit und anderer bestehender Rechtsvorschrif-
ten barrierefrei gestaltet sein, sodass sie auch Menschen mit Behinderung zu-
ganglich sind. Die gdnzliche barrierefreie Gestaltung flr vom Bund genitzte
Gebdude war spatestens mit 1.1.2020 zu verwirklichen.

e Fiir wen gilt der Diskriminierungsschutz?

Jede Person, die eine Behinderung hat, und zwar unabhdngig vom Grad der
Behinderung - eine formliche Feststellung des Vorliegens einer Behinderung
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ist nicht notwendig - sowie unabhdngig von der Staatsbiirgerschaft, fallt unter
den Diskriminierungsschutz und kann gegen eine Diskriminierung vorgehen.

O

Beispiel:

Eine Person, die einen Rollstuhl benitzt, kann ein Verkaufslokal nicht betreten,
weil dieses nur (iber mehrere Stufen zugdnglich ist und weder Lift noch Rampe
vorhanden sind. In diesem Fall kbénnte eine Diskriminierung vorliegen.

Aber auch Angehdrige und andere in einem Naheverhaltnis zu einem Men-
schen mit Behinderung stehende Personen werden geschiitzt, z. B. Eltern, Ge-
schwister, Ehe- und Lebenspartnerlnnen oder weitere Angehdrige.

Beispiel:

Wenn Eltern aufgrund der Behinderung ihres Kindes im Restaurant nicht bedient
werden, liegt auch eine Diskriminierung der Eltern vor. Auch andere nahestehen-
de Personen, z.B. Freundlnnen, Lehrerinnen, persénliche Assistentlnnen von
Menschen mit Behinderung, fallen unter den Schutz des Gesetzes.

Zeuglnnen oder Auskunftspersonen, die in einem Verfahren aussagen oder eine
Beschwerde einer betroffenen Person unterstiitzen, sind ebenfalls geschitzt.
e Was ist eine Diskriminierung?

Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person aufgrund ihrer
Behinderung in einer vergleichbaren Situation eine weniger glinstige Behand-
lung erfahrt als eine andere Person.
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O

Beispiel:
Ein Kunde bzw. eine Kundin wird aufgrund seiner/ihrer Behinderung in einem
Warenhaus nicht bedient.

Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn Menschen mit Behinderung
durch scheinbar neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sowie Merkmale
gestalteter Lebensbereiche gegentiber anderen Personen in besonderer Weise be-
nachteiligt werden, etwa durch bauliche oder sonstige Barrieren, Hausord-
nungen, Allgemeine Geschaftsbedingungen etc. Es liegt aber keine Diskrimi-
nierung vor, wenn dies durch ein rechtmaBiges Ziel sachlich gerechtfertigt
ist und die Mittel zur Zielerreichung angemessen und erforderlich sind (z. B.
Brandschutztiiren). Weiters ist zu priifen, ob die Beseitigung von Bedingungen,
die eine Benachteiligung begriinden, insbesondere von Barrieren, wegen unver-
haltnismaBiger Belastungen unzumutbar wére (z. B. Einbau eines Lifts in einen
Altbau). Aber selbst dann, wenn sich die Beseitigung von Barrieren als unverhalt-
nismaBige Belastung erweist, muss dennoch gepriift werden, ob nicht durch an-
dere zumutbare MaBnahmen zumindest eine maBgebliche Verbesserung her-
beigefiihrt werden kann.

O

Beispiel:

Ein Postamt ist aufgrund von Stufen fiir Personen mit einer Mobilitdtsein-
schrdnkung nicht erreichbar. Der Einbau eines Lifts erweist sich wegen sehr ho-
her Kosten als unverhdltnismdBige Belastung. Durch das Anbringen einer Klingel
beim Eingang, mit der Postbedienstete gerufen werden kénnen, kann eine maf3-
gebliche Verbesserung herbeigefiihrt werden.

Eine Diskriminierung liegt auch bei einer Beldstigung vor. Eine Belastigung liegt
vor, wenn im Zusammenhang mit einer Behinderung eine Verhaltensweise ge-
setzt wird, die die Wirde der betroffenen Person verletzt oder dies bezweckt,



die flr die betroffene Person unerwiinscht, unangebracht oder anst6Big ist und
damit ein einschichterndes, feindseliges oder beleidigendes Umfeld geschaffen
wird (z. B. durch Beschimpfungen, Lacherlichmachen).

Auch die Anweisung einer Person zur Diskriminierung oder Beldstigung ist ver-
boten und es kann dagegen vorgegangen werden.

e Wie kann gegen eine Diskriminierung vorgegangen werden?

Es ist zunadchst ein Antrag auf Schlichtung bei der zustdndigen Landesstelle des
Sozialministeriumservice zu stellen. Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens wird
nach einer gitlichen Einigung zwischen den Parteien gesucht. Dabei kann auch
eine Mediation durch externe Mediatorlnnen unterstltzend in Anspruch genom-
men werden. Das Schlichtungsverfahren und die Inanspruchnahme einer Media-
tion sind kostenlos. Kommt es zu keiner Einigung, kann anschlieBend eine Scha-
denersatzklage bei Gericht eingebracht werden. Im gerichtlichen Verfahren ist
festzustellen, ob tatsdchlich eine Diskriminierung vorliegt. Bitte beachten Sie:
Das Gerichtsverfahren ist im Gegensatz zur kostenlosen Schlichtung immer
mit einem Kostenrisiko verbunden.

e Wo kann ich mich als betroffene Person im Vorfeld informieren?

Personen, die sich von einer Diskriminierung aufgrund einer Behinderung betrof-
fen flhlen, kdnnen sich u. a. bei folgenden Stellen Beratung und Unterstiitzung
holen: bei der zustdndigen Landesstelle des Sozialministeriumservice, beim
Osterreichischen Behindertenrat (vormals Osterreichische Arbeitsgemeinschaft
fr Rehabilitation - OAR), bei der Behindertenanwaltschaft.
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/4 Das Bundesbehindertengesetz

In einer Novelle zum Bundesbehindertengesetz (BBG) wurde ein Anwalt/eine An-
waltin fir Gleichbehandlungsfragen fiir Menschen mit Behinderungen (Behin-
dertenanwalt/Behindertenanwiltin) geschaffen.

Der Behindertenanwalt/Die Behindertenanwaltin ist zustandig fir die Beratung
und Unterstiitzung von Personen, die sich im Sinne des Bundes-Behinderteng-
leichstellungsgesetzes oder des Diskriminierungsverbots des Behinderteneinstel-
lungsgesetzes diskriminiert fihlen. Er/Sie kann zu diesem Zweck Sprechstunden
und Sprechtage im gesamten Bundesgebiet (meist in den Landesstellen des So-
zialministeriumservice) abhalten und ist in Austibung seinerfinrer Tatigkeit selb-
stdndig, unabhédngig und an keine Weisungen gebunden.

Nahere Infos zum Thema Gleichbehandlung finden Sie z. B. auf der Homepage
des Sozialministeriumservice (www.sozialministeriumservice.at), des BMSGPK
(www.sozialministerium.at), der Behindertenanwaltschaft (www.behindertenan
waltschaft.gv.at), der Kammer fiir Arbeiter und Angestellte (www.arbeiterkam-
mer.at) oder des Osterreichischen Gewerkschaftsbundes (www.oegb.at).


www.sozialministeriumservice.at
www.sozialministerium.at
www.behindertenanwaltschaft.gv.at
www.behindertenanwaltschaft.gv.at
www.oegb.at

SKRIPTEN
UBERSICHT

PRAKTISCHE GEWERKSCHAFTSARBEIT

WIRTSCHAFT, RECHT, MITBESTIMMUNG

PGA-1 Sitzungen, die bewegen

PGA-2 Die Betriebsratswahl

PGA-4 Die Zentralbetriebsratswahl
PGA-8 Gender Mainstreaming im Betrieb
PGA-9 Betriebsversammlungen

aktiv gestalten
PGA-10 Projektmanagement

PGA-13 Unsere Anliegen
im Betrieb durchsetzen

PGA-14 Mobilisierung und
Mitgliedergewinnung

PGA-15 Der Betriebsratsfonds

Die einzelnen Skripten werden laufend aktualisiert.

WRM-1
WRM-2
WRM-3
WRM-4
WRM-5
WRM-6

WRM-7

WRM-8

WRM-10
WRM-11
WRM-12
WRM-13
WRM-14

Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
Mitwirkung im Aufsichtsrat

Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanzanalyse

Konzerne wirtschaftlich betrachtet

Mitbestimmung im Konzern und auf
EU-Ebene

Umstrukturierungen: Ausgliederungen,
Fusionen, Outsourcing & Co

Investition und Finanzierung
Kostenrechnung
Risikomanagement und Controlling
Konzernabschluss und IFRS
Psychologie im Aufsichtsrat

Wirtschaftskriminalitét

OFFENTLICHKEITSARBEIT

ARBEIT UND UMWELT

OEA-1 Damit wir uns verstehen
OEA-2  Aufden Punkt gebracht
OEA-3  Social-Media und Social-Web

AUW-2

AUW-3

Arbeiten und Wirtschaften
in der Klimakrise

Hitze und UV-Strahlung
am Brennpunkt Arbeitsplatz

Die VOGB-Skripten online lesen oder als Gewerkschaftsmitglied gratis bestellen:
www.voegb.at/skripten




| Nutzliche Adressen

A ALLGEMEINES

1. Interessenvertretungen

Bundeskammer flir Arbeiter und Angestellte
Adresse: A-1041 Wien, Prinz-Eugen-StraBe 20-22
Telefon: 01/501 65-0

www.arbeiterkammer.at

Kammer fir Arbeiter und Angestellte fir Burgenland
Adresse: A-7000 Eisenstadt, Wiener StraBe 7
Telefon: 0 26 82/740-0

Kammer fir Arbeiter und Angestellte flr Kdrnten
Adresse: A-9021 Klagenfurt, Bahnhofplatz 3
Telefon: 05 04 77

Kammer fir Arbeiter und Angestellte fir Niederdsterreich
Adresse: A-3100 St. Polten, AK-Platz 1
Telefon: 05 71 71

Kammer fur Arbeiter und Angestellte fiir Oberdsterreich
Adresse: A-4020 Linz, Volksgartenstrale 40
Telefon: 050 69 06-0

Kammer fur Arbeiter und Angestellte fiir Salzburg
Adresse: A-5020 Salzburg, Markus-Sittikus-StraBe 10
Telefon: 0662/86 87

Kammer fur Arbeiter und Angestellte fiir Steiermark
Adresse: A-8020 Graz, Hans-Resel-Gasse 6-14
Telefon: 05 77 990

Kammer fir Arbeiter und Angestellte fur Tirol
Adresse: A-6010 Innsbruck, MaximilianstraBe 7
Telefon: 0800/22 55 22


www.arbeiterkammer.at

Kammer fur Arbeiter und Angestellte fiir Vorarlberg
Adresse: A-6800 Feldkirch, Widnau 2-4
Telefon: 050 258-0

Kammer fiir Arbeiter und Angestellte fiir Wien
Adresse: A-1041 Wien, Prinz-Eugen-StraBe 20-22
Telefon: 01/501 65-0

Gewerkschaften:

Osterreichischer Gewerkschaftsbund
Adresse: A-1020 Wien, Johann-Bohm-Platz 1
Telefon: 01/534 44 39

www.oegb.at

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier
Adresse: 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Telefon: 05 03 01-301

Gewerkschaft Offentlicher Dienst
Adresse: A-1010 Wien, TeinfaltstraBe 7
Telefon: 01/534 54

younion - Die Daseinsgewerkschaft
Adresse: A-1090 Wien, Maria-Theresien-StraBBe 11
Telefon: 01/313 16-8300

Gewerkschaft Bau-Holz
Adresse: A-1020 Wien, Johann-Bohm-Platz 1
Telefon: 01/534 44-59

Gewerkschaft vida
Adresse: A-1020 Wien, Johann-Bohm-Platz 1
Telefon: 01/534 44-79

Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten
Adresse: A-1020 Wien, Johann-Bohm-Platz 1
Telefon: 01/534 44-494 40
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Produktionsgewerkschaft PRO-GE
Adresse: A-1020 Wien, Johann-Bohm-Platz 1
Telefon: 01/534 44-69

. Bundesministerien

Bundesministerium flr Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Adresse: A-1011 Wien, Stubenring 1

Telefon: 01/711 00-0

www.sozialministerium.at

Bundesministerium flr Arbeit und Wirtschaft
Adresse: A-1010 Wien, Stubenring 1

Telefon: 01/711 00-0

www.bmaw.gv.at

Bundesministerium flr Finanzen
Adresse: A-1010 Wien, Johannesgasse 5
Telefon: 01/514 33-0

www.bmf.gv.at

Informationsdienst im Internet www.help.gv.at

. Landesregierungen

Burgenland

Adresse: A-7000 Eisenstadt, Europaplatz 1
Telefon: 057/600-0

www.burgenland.at

Karnten

Adresse: A-9021 Klagenfurt, Arnulfplatz 1
Telefon: 050/536-0

www.ktn.gv.at


www.sozialministerium.at
www.bmaw.gv.at
www.bmf.gv.at
www.help.gv.at
www.burgenland.at

Niederdsterreich

Adresse: A-3109 St. Polten, Landhausplatz 1
Telefon: 0 2742/9005-0

www.noe.gv.at

Oberosterreich

Adresse: A-4021 Linz, Landhausplatz 1
Telefon: 0 732/7720-0

www.ooe.gv.at

Salzburg

Adresse: A-5010 Salzburg, Chiemseehof
Telefon: 0 662/8042-0
www.salzburg.gv.at

Steiermark

Adresse: A-8010 Graz, Hofgasse 15
Telefon: 0 316/877-0
www.verwaltung.steiermark.at

Tirol

Adresse: A-6020 Innsbruck, Eduard-Wallnofer-Platz 3
Telefon: 0 512/508-0

www.tirol.gv.at

Vorarlberg

Adresse: A-6900 Bregenz, Romerstrale 15
Telefon: 0 5574/511-0

www.vorarlberg.at

Wien
Adresse: A-1010 Wien, Lichtenfelsgasse 2

Telefon: 01/4000-0
www.wien.gv.at
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4. Sozialministeriumservice und Landesstellen

Sozialministeriumservice

Adresse: A-1010 Wien, BabenbergerstraBe 5
Telefon: 05 99 88
www.sozialministeriumservice.at

Landesstellen:

Burgenland
Adresse: A-7000 Eisenstadt, Neusiedler StraBe 46
Telefon: 0 2682/640 46

Kérnten
Adresse: A-9020 Klagenfurt, Kumpfgasse 23-25
Telefon: 0 463/5864-0

Niederdsterreich
Adresse: A-3100 St. Polten, Daniel-Gran-StraBBe 8/3. Stock
Telefon: 0 2742/31 22 24

Oberosterreich
Adresse: A-4021 Linz, GruberstraBe 63
Telefon: 0 732/7604-0

Salzburg
Adresse: A-5020 Salzburg, Auerspergstral3e 67a
Telefon: 0 662/88 983-0

Steiermark
Adresse: A-8020 Graz, BabenbergerstraBBe 35
Telefon: 0 316/7090

Tirol
Adresse: A-6020 Innsbruck, Herzog-Friedrich-StraBBe 3
Telefon: 0 512/563 101


www.sozialministeriumservice.at

Vorarlberg
Adresse: A-6900 Bregenz, RheinstraBe 32/3
Telefon: 0 5574/6838

Wien
Adresse: A-1010 Wien, Babenbergerstrale 5
Telefon: 01/588 31-0

. Behindertenanwaltschaft

Adresse: A-1010 Wien, BabenbergerstraBe 5/4
Telefon: 0800 80 80 16
www.behindertenanwaltschaft.gv.at

. Osterreichischer Behindertenrat

Adresse: A-1100 Wien, FavoritenstraBe 111/11
Telefon: 01/513 15 33
www.behindertenrat.at

B ARBEIT

Bundeskammer fur Arbeiter und Angestellte
Adresse: A-1041 Wien, Prinz-Eugen-StraBBe 20-22
Telefon: 01/501 65-0

www.arbeiterkammer.at

Osterreichischer Gewerkschaftsbund
Adresse: A-1020 Wien, Johann-Béhm-Platz 1
Telefon: 01/534 44-39

www.oegb.at
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Wirtschaftskammer Osterreich

Adresse: A-1045 Wien, Wiedner Hauptstral3e 63
Telefon: 05 90900

www.wko.at

Osterreichische Industriellenvereinigung
Adresse: A-1031 Wien, Schwarzenbergplatz 4
Telefon: 01/711 35-0

www.iv-net.at

Arbeitsmarktservice (AMS)

Arbeitsmarktservice Osterreich
Adresse: A-1200 Wien, TreustraBe 35-43
Telefon: 0 50 904 188

Internet: www.ams.at

AMS Landesstellen:

AMS Burgenland

Adresse: A-7000 Eisenstadt, Permayerstral3e 10
Telefon: 0 50 904 140

AMS Karnten
Adresse: A-9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngirtel 42
Telefon: 0 50 904 240

AMS Niederdsterreich
Adresse: A-1013 Wien, Hohenstaufengasse 2
Telefon: 0 50 904 340

AMS Oberdsterreich
Adresse: A-4021 Linz, Europaplatz 9
Telefon: 0 50 904 440


www.wko.at
www.iv-net.at
www.ams.or.at

AMS Salzburg
Adresse: A-5020 Salzburg, Auerspergstrale 67a
Telefon: 0 50 904 540

AMS Steiermark
Adresse: A-8020 Graz, BabenbergerstraBe 33
Telefon: 0 50 904 640

AMS Tirol
Adresse: A-6020 Innsbruck, Amraser StraBBe 8
Telefon: 0 50 904 740

AMS Vorarlberg
Adresse: A-6901 Bregenz, RheinstraBe 33
Telefon: 0 50 904 840

AMS Wien
Adresse: A-1030 Wien, Ungargasse 37
Telefon: 0 50 904 940

STEUERN

Finanzamt Osterreich

Adresse: Postfach 260, 1000 Wien
Internet: www.bmf.gv.at
Dienststellen: service.omf.gv.at

ORF-Beitrags Service GmbH
Adresse: A-1040 Wien, Operngasse 20 B
Telefon: 05 0200 800
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D SOZIALE SICHERHEIT

Pensionsversicherungsanstalt

Hauptstelle:

Adresse: A-1020 Wien, Friedrich-Hillegeist-StraB3e 1
Telefon: 0 50303-0

www.pv.at

Landesstellen:

Landesstelle Burgenland
Adresse: A-7001 Eisenstadt, Odenburger Strale 8
Telefon: 0 50303-0

Landesstelle Karnten
Adresse: A-9020 Klagenfurt, Stidbahnglirtel 10
Telefon: 0 50303-0

Landesstelle Niederdsterreich
Adresse: A-3100 St. Polten, Kremser Landstral3e 5
Telefon: 0 50303-0

Landesstelle Oberdsterreich
Adresse: A-4020 Linz, Bahnhofplatz 8
Telefon: 0 50303-0

Landesstelle Salzburg
Adresse: A-5021 Salzburg, Schallmooser HauptstraBBe 11
Telefon: 0 50303-0

Landesstelle Steiermark
Adresse: A-8020 Graz, Eggenberger StraBe 3
Telefon: 0 50303-0

Landesstelle Tirol
Adresse: A-6020 Innsbruck, Ing.-Etzel-Strale 13
Telefon: 0 50303-0


www.pv.at

Landesstelle Vorarlberg
Adresse: A-6850 Dornbirn, Zollgasse 6
Telefon: 0 50303-0

Landesstelle Wien
Adresse: A-1020 Wien, Friedrich-Hillegeist-StraBe 1
Telefon: 0 50303-0

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)
Adresse: A-1100 Wien, WienerbergstraBe 11
Telefon: 059 3932 0000

www.auva.at
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Zu den Autorlnnen

Mag. Giinther Widy, Sozialministeriumservice, Landesstelle Niederdsterreich

MMag.? Dr." Birgit Schrattbauer, Universititsassistentin, Fachbereich Arbeits-
und Wirtschaftsrecht - Abteilung Arbeits- und Sozialrecht, Paris Lodron Univer-
sitdt Salzburg



	Inhalt
	1 Einleitung
	2 Überblick über wichtige rechtliche Regelungen
	3 Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt
	Kündigungsgründe trotz Kündigungsschutz:

	4 Die Behindertenvertrauensperson
	4.1 Die Behindertenvertrauensperson

	5 Förderprogramme zur beruflichen Inklusion sowie andere Begünstigungen für Menschen mit Behinderung
	5.1 Die besondere Fürsorgepflicht des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin
	5.2 Andere Begünstigungen

	6 Das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz
	7 Das Bundesbehindertengesetz 
	8 Nützliche Adressen
	A ALLGEMEINES
	1. Interessenvertretungen
	2. Bundesministerien
	3. Landesregierungen
	4. Sozialministeriumservice und Landesstellen
	5. Behindertenanwaltschaft
	6. Österreichischer Behindertenrat

	B ARBEIT
	Arbeitsmarktservice (AMS)

	C STEUERN
	D SOZIALE SICHERHEIT

	Zu den AutorInnen


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create high quality Adobe PDF documents suitable for a delightful viewing experience and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 7.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




